
Ellenbogen drauf: Statt mit Handschlag schlugen Oberbürgermeister Burkhard Jung (l.) und Gewandhauskapellmeister 
Andris Nelsons coronagerecht per Ellenbogen auf die Vertragsverlängerung ein. Andris Nelsons, seit 2018 Gewandhauska-
pellmeister in Leipzig, hat beim Gewandhausorchester bis 2027 unterschrieben. Der Stadtrat muss dem noch zustimmen. 
Zugleich wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Boston Symphony Orchestra (BSO) fortgesetzt, dessen Music Di-
rector Nelsons seit 2014 ist. Dieses Engagement wird bis 2025 ausgeweitet. „Andris Nelsons hat viele neue Ideen in unse-
re jahrhundertelange Tradition gebracht. Die wegweisende Allianz zwischen den beiden angesehenen Orchestern in Bos-
ton und Leipzig zeigen ihn als einen der renommiertesten und innovativsten Dirigenten in der internationalen Szene. Ich 
bin stolz und freue mich, dass er für fünf weitere Jahre Leipzig und dem Gewandhausorchester treu bleiben will“, freute 
sich Jung. Nelsons fügte hinzu: „Ich bin glücklich, dass ich mit den Musikerinnen und Musikern des Gewandhausorches-
ters künstlerische Ideen weiterführen und neue Pläne entwickeln darf.“ Dazu gehört unter anderem die Ausgestaltung 
von zwei Musikfestivals im Rahmen der Leipziger Festivallandschaft „Musikstadt: Leipzig“. Nach dem „Mahler-Festival“ 
im Jahr 2021 werden dies das „Festival Leipziger Romantik“ (2023) und das „Schostakowitsch-Festival“ (2025) sein. Bereits 
ab 2021 beginnt Andris Nelsons mit dem Gewandhausorchester und dem BSO die Arbeit an den sinfonischen Werken von 
Richard Strauss. Die Zusammenarbeit mündet in einer umfangreichen Tournee beider Orchester mit Residenzen in den gro-
ßen Musikmetropolen Europas im Jahr 2022.  Foto: Gewandhaus/Tom Thiele

Andris Nelsons verlängert bis 2027
Neuer Vertrag für Gewandhauskapellmeister / Auch mit Boston geht es weiter

Anlässlich seines zehnjährigen Beste-
hens zeigt der Leipziger Verein Plakat- 
sozial e.V. bis 15. November 23 Künstlerpla-
kate im kostenfrei zugänglichen Bereich 
des Cafés im Museum der bildenden Küns-
te (MdbK). Die Plakate widerspiegeln das 
Anliegen des Vereins: Stellung beziehen zu 
drängenden Fragen der Zeit und mit den 
Mitteln der Plakatkunst auf soziale Prob-
leme aufmerksam machen.  Gezeigt wird 
diese Auswahl im Rahmen der V. Interna-
tionalen Plakatausstellung Leipzig 2020, 
die ab 24. Oktober im Deutschen Muse-
um für Galvanotechnik (Torgauer Stra-
ße 78) veranstaltet wird. Für diese inter-
nationale Schau hatten 295 Künstler aus 
31 Ländern 474 Plakate an den Verein ge-
sandt. 84 Kunstwerke sind von einer inter-
national besetzten Jury ausgewählt wor-
den und nun gemeinsam mit zehn Arbei-
ten von Jurymitgliedern bis voraussichtlich  
11. November mittwochs bis samstags von  
14 bis 18 Uhr in der Torgauer Straße aus-
gestellt. ■

Künstlerplakate 
im MdbK

Plakate wie von Luis Yanez (l./Mexiko) 
oder Abdollahi Emran (Iran) werden im 
MdbK gezeigt. Fotos: MdbK

Schmuckvolle 
Grassimesse

100 Künstler und Designer aus 16 Ländern 
vom 23. bis 25. Oktober zu Gast

Schmuck, Keramik, Acces-
soires und Textil – das sind 
die Schwerpunkte der dies-
jährigen Grassimesse vom 
23. bis 25. Oktober. Rund 
100 Künstler und Designer 
aus Europa, Asien und 
Nordamerika bringen ihre 
besten Stücke ins Grassi 
Museum für Angewandte 
Kunst. Das diesjährige 
Gastland Litauen stellt 
junges und überraschendes 
Design und Kunsthand-
werk vor. 

Lebendig ist die Kunst- und 
Designszene in Litauen seit 
Langem. Zwei Vertreter 
dürfen das in Leipzig be-
weisen: Die Galerie Vartai, 
1991 als erste Privat-Galerie 
Litauens gegründet, zeigt ex-
perimentelle Möbel von Ma-
rija Puipaitė und Vytautas 
Geċas. Das Design-Forum 
Litauen bringt ausgewählte 
litauische Kunst- und De-
signobjekte mit, die in der 
Pfeilerhalle des Museums ef-
fektvoll präsentiert werden.

Wegen der Corona-Pan-

demie musste sich der Be-
suchermagnet Grassimesse 
neu orientieren, um sich 
nicht bei der Ausstellerzahl 
zu beschränken. Erstmals 
erstrecken sich daher die 
Verkaufsstände nicht nur 
auf die Räume der Sonder-
ausstellungen und Foyers, 
sondern auch auf die große 
Ständige Ausstellung „Anti-
ke bis Historismus“.

Neben den genannten 
Schwerpunkten sind auch 
wieder Möbel, Glasarbeiten 
sowie die Sonderschauen 
der Hochschulen Burg Gie-
bichenstein und Hildesheim 
zu sehen. Die Hallenser 
stellen mit Relea einen neuen 
Werkstoff aus recyceltem Le-
der mit neuartiger Struktur 
als Obermaterial vor.

Die Messe öffnet an den 
ersten beiden Tagen jeweils 
von 10 bis 19 Uhr, am dritten 
Tag von 10 bis 18 Uhr. Der 
Eintritt für Jugendliche unter 
18 Jahren ist frei. ■

Neuer Sitzungssaal eröffnet

In Besitz genommen: Das Präsidium des Stadtrates sitzt an durch Plexiglasscheiben getrenn-
ten Tischen (l.), die Stadträte nehmen derzeit die als Doppeltische konzipierten Sitzplätze ein-
zeln ein, um den Abstand zu wahren. Foto: abl/sf  

Stadtrat tagt 115 Jahre nach Eröffnung des Neuen Rathauses im modernen Halbrund

Der Stolz stand Marc Thiel-
mann ins Gesicht geschrieben, 
als er nach rund 17-monatiger 
Bauzeit den modernisierten 
Ratssaal an Oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung überge-
ben durfte. „Ich hoffe, dass 
noch viele Generationen von 
Stadträten hier ihre Entschei-

dungen im besten Sinne der 
Stadt treffen können“, sagte 
der Projektleiter aus dem Amt 
für Gebäudemanagement 
kurz vor dem symbolischen 
Banddurchschneiden, bei 
dem stellvertretend für die 
künftige Generation auch 
Annegret Janssen vom Ju-

gendparlament eine Schere 
führte.

Jung lobte die Gestaltung 
des Saals, die denkmalge-
schützte Einbauten mit den 
modernen Anforderungen 
des heutigen Parlaments 
verbindet. Durch das Auf-
brechen verbauter Fenster 

ist mehr Licht eingezogen. 
Zugleich freute sich Jung, im 
neu gestalteten Halbrund, 
das stufenweise nach hinten 
erhöht ist, alle Stadträtinnen 
und Stadträte von seinem 
Platz aus im Blick zu haben. 
„Ich kann Sie alle sehr gut 
sehen, auch in den letzten 
Reihen, das ist wunderbar“,  
so das Stadtoberhaupt.

4,4 Millionen Euro waren 
in den Umbau geflossen, 
der genau am 115. Jahrestag 
der Eröffnung des Neuen 
Rathauses übergeben wurde. 
Der Saal bietet im Plenum 144 
Plätze mit Stühlen auf Lauf-
schienen an 72 Doppeltischen, 
dazu mehrere mobile Plätze. 
Wegen der Abstandsregeln 
in Corona-Zeiten werden die 
Tische vorerst einzeln besetzt. 
Die Bürgermeister sitzen an 
ihrem Podium durch Plexi- 
glasscheiben getrennt. 

Pressevertreter und Besu-
cher müssen aktuell auf der 
Empore Platz nehmen, die  
138 Plätze vorsieht, derzeit 
aber nur eingeschränkt ge-
nutzt werden darf. ■

Die Galerie für Zeitgenössische Kunst prä-
sentiert ab 23. Oktober eine Retrospektive 
der Fotografen Harry Shunk (1924-2006) 
und János Kender (1937-2009). Sie porträ-
tierten über 500 illustere Persönlichkeiten 
der internationalen Kunstszene, hielten da-
bei sehr private Momente fest. Die Schau 
entstand in Zusammenarbeit mit dem Pari-
ser Centre Pompidou und wird u. a. von der 
Sparkasse Leipzig unterstützt. ■

Kunst durch  
die Kamera

Das Paulinum darf wieder besichtigt wer-
den, meldet die Universität Leipzig. Geöff-
net ist jeden Donnerstag und Freitag, 11 
bis 15 Uhr, und Sonnabend, 10.30 bis 14.30 
Uhr, sowie Sonntag nach dem Gottesdienst 
bis 14 Uhr. Jeweils acht Personen gleichzei-
tig sind erlaubt. Falls viele Besucher warten, 
sollten15 Minuten Besichtigungszeit nicht 
überschritten werden. ■

Paulinum: Besuch 
wieder möglich
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Oder kann das weg? Richtkrone schwebt Familienfreundlichkeit belohnt
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Stadtgeschichtliches Museum 
zeigt lange verborgene  
Kuriositäten aus dem Depot

Dräxlmaier Group baut  
neues Batteriewerk  
im Leipziger Norden

Stadt zeichnet Werk 2,  
Mütterzentrum und Hospizium 
sowie Auwaldstation aus

Design der Spitzenklasse gibt es bei der Grassimesse zu sehen, 
wie hier von Cornelius Réer, Gudrun Geyer, Jonas Noel Nie-
dermann und Birgit Borstelmann. Fotos (4): Réer/Marlene 
 Rahmann/ Cæcilie Philipa Vibe Pedersen/Borstelmann

Der Preis für die Freiheit und 
Zukunft der Medien geht in 
diesem Jahr an die aserbaid-
schanische Investigativ-Jour-
nalistin Khadija Ismayilova 
und den deutschen Autor 
und Journalisten Benjamin 
Best. Der Preis, der von der 
Medienstiftung der Sparkasse 
Leipzig verliehen wird, ist mit 
je 10 000 Euro dotiert.

OBM Burkhard Jung – 
zugleich Vorsitzender des 
Stiftungsrats der Medienstif-
tung – erklärte im Rahmen 
der Preisverleihung ange-
sichts von Angriffen auf die 
Presse- und Medienfreiheit: 
„Wir sind gut beraten, kri-
tikwürdige Dinge deutlich 

und klar zu benennen und 
uns zugleich zu den Werten 
Freiheit und Demokratie und 
zu den Menschenrechten zu 
bekennen.“

Journalistin Ismayilova, 
die zur Preisverleihung nicht 
aus ihrem Heimatland ausrei-
sen durfte, übermittelte ihren 
Dank per Videobotschaft: „Es 
ist sehr erfreulich, wenn Jour-
nalisten wegen ihrer Arbeit 
nicht nur in Schwierigkeiten 
geraten, sondern auch ausge-
zeichnet werden.“

Best dankte dem WDR und 
der Redaktion Sport inside, 
die ihm kostenintensiven, 
investigativen Journalismus 
ermöglichen. ■

Medienpreis für Journalisten aus 
Aserbaidschan und Deutschland

www.grassi 
messe.de

Nach einem Umbau ist das Bürgeramt im 
Paunsdorf-Center ab Montag, 19. Okto-
ber, wieder für Besucher geöffnet. Die 
Räume sind nun heller und bieten mehr 
Platz: Den Bürgerinnen und Bürgern ste-
hen künftig vier statt wie bisher drei Ser-
viceschalter zur Verfügung. Die Termin-
vereinbarung sollte möglichst online er-
folgen unter www.termin.leipzig.de oder 
über das Bürgertelefon unter 123-0. ■

Bürgeramt Paunsdorf 
wieder geöffnet

http://www.leipzig.de/coronavirus
http://www.grassimesse.de
http://www.grassimesse.de
http://www.termin.leipzig.de


 

Oder kann das weg?
Stadtgeschichtliches Museum zeigt lange verborgene Kuriositäten aus seinem Depot

Steffen Poser (l.), Kurator der Ausstellung „...Oder kann das weg?“ mit Museumsdirektor Dr. Anselm Hartinger und Napoleons Nachttopf 
aus Meißner Porzellan. Weitere Höhepunkte sind Walter Ulbrichts Küchenstuhl oder ein Ärmel von Kaiser Wilhelm II. (r.). Fotos (3): abl/sf

„Was machen wir hier eigent-
lich?“, fragte sich Steffen 
Poser in den letzten Jahren 
öfter beim Gang durch die 
Sammlung des Stadtge-
schichtlichen Museums. Nur 
ein Prozent der rund 600 000 
Stücke im Depot werden 
pro Jahr in Ausstellungen 
gezeigt. Vieles liegt seit 
Jahrzehnten im Regal. Mit  
„...Oder kann das weg?“ gibt 
der Kurator nun stiefmütter-
lich behandelten Stücken 
eine Chance.

Ein Nachttopf, in den die  
Kaiser Napoleon und Wil-
helm I. ihre Notdurft ver-
richteten, muss natürlich 
aus Meißener Porzellan sein 
– edel mit Blumen bemalt 
und Goldrand. Zimmermann 
Walter Ulbricht mochte es da 
schlichter, wie ein Holzstuhl 
aus seiner Leipziger Küche 
zeigt, wobei nicht einmal 
klar ist, ob er diesen selbst 
gebaut hat. Drauf gesessen 
hat er aber allemal.

Diese und andere skurrile 
Stücke zeigt die neue Studio-
ausstellung im Untergeschoss 
des Hauses Böttchergäßchen. 
Der Titel „...Oder kann das 
weg?“ ist von Steffen Poser ab-
sichtlich provokant gewählt. 
„Das ist ja eine rhetorische Fra-
ge. Bei uns kommt nichts weg“, 
sagt er lächelnd. Vieles aber 
eben auch nicht raus aus dem 
Depot. Daher soll  die 25 Stücke 
umfassende Ausstellung der 
Auftakt zu einer losen Reihe 
von Schauen in den nächsten 
Jahren sein, die Verborgenes 
ans Licht bringen.

Neu sind kleine Monitore, 
auf denen jeweils drei Texte 
zum entsprechenden Ausstel-
lungsstück nach oben laufen, 
die es aus drei Perspektiven 
beleuchten: die hygienische, 
die sozialgeschichtliche und 
die historische. „So bekommt 
man drei Ausstellungen für 
eine“, freut sich Poser. Etwas 
Lesezeit sollte man aber mit-
bringen – lohnenswert ist das 
auf jeden Fall. ■
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an fol-
gende Jubilare: Ihren 100. 
Geburtstag feiern durften 
Herbert Gläß, Elsa Petzak 
und Lieselotte Schmidt am 4., 
Gertrud Andrick am 11. so- 
wie Brunhilde Brandt und 
Ilse Stumpf am 12. Okto-
ber. Ingeborg Kasper wur-
de am 4. Oktober 101 Jahre 
alt. Zinaida Bobrova feierte 
am 5. Oktober 104. Geburts-
tag. Allen viel Glück und Ge-
sundheit! ■

Die Stadt 
gratuliert 

Dok-Festival: Programm steht fest
Die Filme der Internationalen 
Wettbewerbe stehen fest. Eben-
so die neue Sektion „Camera 
Lucida“ mit unkonventionel-
len Filmen, die außer Kon-
kurrenz laufen. Damit ist das 
Programm von Dok Leipzig 
(26. Oktober bis 1. November) 
komplett. Insgesamt zeigt 
das Festival in diesem Jahr 
150 Filme, darunter 43 Welt-
premieren, 11 internationale,  
7 europäische und 36 deutsche 
Premieren.

Im Internationalen Wettbe-
werb langer Dokumentar- und 
Animationsfilm ist eine Reihe 
renommierter Filmschaffender 
vertreten, so etwa die US-ame-

rikanische Künstlerin Shelly 
Silver mit der Weltpremiere 
ihrer neuen Arbeit „Girls/Mu-
seum“ – gedreht im Museum 
der bildenden Künste Leipzig.

Thematisch blicken die Fil-
me unter anderem auf die USA 
und geben durch unterschied-
liche Zugänge einen filmischen 
Kommentar auf den Zustand 
des Landes. Kontrovers und 
ausdrucksstark wird zudem 
das Thema Abtreibung mittels 
Knetfiguren im argentinischen 
Film „Vicenta“, der Weltpre-
miere feiert, behandelt.

Alle Filme, Kinos und Spiel-
zeiten gibt es online unter 
www.dok-leipzig.de. ■

Friedenshall im Gedenken an die Völkerschlacht
Konzert am 18. Oktober mit Chor im Denkmal / Einrichtung einer Bauhütte für 2021 geplant

Vor 207 Jahren hatten sich 
rund um die Messestadt die 
Armeen Russlands, Preußens, 
Österreichs und Schwedens auf 
der einen, Napoleon und seine 
Alliierten auf der anderen Seite 
gegenübergestanden. In der 
bis dahin größten Feldschlacht 
der Menschheitsgeschichte ver-
suchten rund eine halbe Million 
Soldaten das künftige politische 
Schicksal Europas zu entschei-
den. In mehreren Tagen einer 
furchtbaren Schlacht bezahlten 
rund 90 000 Menschen den Sieg 
über Napoleons Armee mit dem 
Leben. 

Daran soll am morgigen 
Sonntag, 18. Oktober, um 16 Uhr 
mit dem „Friedenshall“ – einem 
Gedenkkonzert mit dem Denk-
malchor im Völkerschlacht-

denkmal – erinnert werden. 
Unter Berücksichtigung der 
Corona-Schutzbestimmungen 

Marie Gourdain erste 
Neuber-Stipendiatin

Die in Frankreich geborene 
und in Prag lebende Künstlerin 
Marie Gourdain erhält das in 
diesem Jahr erstmalig vergebe-
ne Internationale Caroline-Neu-
ber-Stipendium der Stadt Leip-
zig. Die Auszeichnung ist mit 
einem Preisgeld von 5000 Euro 
und einem Arbeitsstipendium 
in Leipzig im Wert von bis zu 
10000 Euro für Arbeits- und 
Produktionsmittel sowie Le-
benshaltungs- und Reisekosten 
verbunden. 

Die Jury betont den mul-
tidisziplinären künstlerischen 
Ansatz und den europaweiten 
Radius der Arbeiten von Marie 
Gourdain. In ihren Werken 
trete einerseits eine stringente, 
individuelle choreografische 
und bildnerische Handschrift 
hervor. Andererseits verstehe 
Marie Gourdain sich als Teil 
mehrerer lokaler Szenen und 
schätze die verlässlichen Ar-
beitsbeziehungen innerhalb 
einer Compagnie, womit ein 

direkter Bezug zu Caroline Neu-
bers künstlerischer Biografie 
gegeben sei.

Arbeitsort für Marie Gour-
dain wird während des Stipen- 
diums Lofft – Das Theater 
sein. Die feierliche Vergabe 
des Stipendiums wird am  
5. November 2020 im Rahmen 
des Festivals Euro-Scene Leip-
zig vorgenommen. Es beginnt 
Anfang 2021. ■

Kandidat für den Publikumspreis „Der Goldene Schnitt“: „Areum 
Married“ aus Südkorea. Foto: Dok Leipzig

Viel los im Schauspielhaus: 
Während die Leipzig-Premie-
re von Beach House sowie die 
geplanten Vorstellungen am 
17. und 22. Oktober sowie 
11. und 12. November in der 
Diskothek ersatzlos entfallen 
müssen (Nachholtermine im 
Laufe der Spielzeit), feiert am 
heutigen Samstagabend um 
19.30 Uhr „Der Besuch der 
alten Dame“ auf der Großen 
Bühne Premiere.

Dürrenmatts Klassiker 
über die reichste Frau der 
Welt Claire Zachanassian, 
die zur Rettung der hoch 
verschuldeten Stadt Güllen 
ein Menschenleben fordert, 
wird zudem am morgigen 
Sonntag sowie am 23. und 
30. Oktober um 19.30 Uhr 
aufgeführt.

Außerdem zum ersten Mal 
in Leipzig zu sehen: „To Spe-
ak Light Pours Out“ von Kate 
McIntosh aus Neuseeland. 
Sie schafft eine Soundwelt 
aus Percussion und Stimme, 
entwickelt mit Autoren und 
Komponisten eine Perfor-
mance und einen Erfahrungs-
raum, der vor Wut, Feierlust 
und Freude vibriert. Premiere 
ist am 24. Oktober um 20 Uhr 
in der Residenz; weitere Auf-
führungen gibt es am 27., 30. 
und 31. Oktober.

Am Monatsletzten noch 
einmal gezeigt wird „Ein 
Berg, viele“ – um 20 Uhr in 
der Discothek. Alle Termine 
unter:

Tschechische 
Gastautorin liest
Das von der Stadt Leipzig un-
terstützte deutsch-tschechische 
Residenzprogramm für Auto-
rinnen und Autoren ist in eine 
neue Runde gestartet: Markéta 
Pilátová weilt bis zum 31. Ok-
tober in Leipzig, wo sie 2019 
zur Buchmesse ihre Novelle 
„Der Held von Madrid“ vor-
gestellt hatte. Nun will sie sich 
von der Messestadt zu einem 
neuen Erzählungsband anregen 
lassen. Erste Kostproben der 
unveröffentlichten Texte gibt 
sie am 19. Oktober um 19.30 
Uhr im Literaturhaus Leipzig.

Im Gegenzug reist die deut-
sche Autorin Heike Geißler 
nach Brünn, allerdings wegen 
der Corona-Pandemie erst zu 
einem späteren Zeitpunkt. Sie 
will dort ebenfalls kreative Im-
pulse sammeln und schreiben. ■

Schauspiel: Zwei Premieren –  
eine Absage

Von den Wänden des Völkerschlachtdenkmals soll der Gesang des 
Denkmalchors als Friedensgruß widerhallen. Foto: Stefan Hoyer

stadtgeschichtliches- 
museum-leipzig.de

Capa-Erstabzüge

Dem Stadtgeschichtlichen Museum (SGM) ist ein Coup gelungen: 
Mithilfe des Fördervereins Lotter-Gesellschaft konnten fünf Erst-
abzüge von Fotos des US-Fotografen Robert Capa erworben wer-
den. Diese Vintage-Prints sind besonders wertvoll, da sie auf der 
Rückseite einen Stempel des Militärs tragen (kl. Bild), der das Ver-
bot der Veröffentlichung bezeugt. Besagte Bilder zeigen einen har-
schen Umgang der US-Soldaten mit gefangen genommenen deut-
schen Soldaten in Leipzig. Die Aufnahmen liegen im Museumsar-
chiv und sollen später gezeigt werden. Foto: SGM/Robert Capa

Französin arbeitet 2021 in Leipzig

Jazznachwuchspreis 2020 für 
Perplexities on Mars

Stipendiatin Marie Gourdain.
 Foto: Josef Kubícek

Der diesjährige Jazznach-
wuchspreis der Stadt Leipzig 
geht an Perplexities on Mars. 
Die Band setzt sich zusammen 
aus Maximilian Hirth sowie 
Christopher Kunz, jeweils am 
Tenorsaxofon, Stephan Del-
ler am Kontrabass und Tom 
Friedrich am Schlagzeug. Den 
Preis übergab die amtierende 
Kulturamtsleiterin Antje 

Brodhun am 15. Oktober zur 
Eröffnung der 44. Leipziger 
Jazztage. Er ist mit 6500 Euro 
dotiert. Die vier von Perplexi-
ties on Mars spielen erst seit 
zwei Jahren zusammen und 
zeichnen laut Jury ihre Beob-
achtungen für Tagträumer 
und aufmerksame Zuhörer 
tonmalerisch in jedermanns 
Phantasie. ■

n Auf einen Blick

Lachmesse startet
Mit einem heiteren Blick 
trotz aktueller Corona-La-
ge und einem Rückblick auf 
drei Jahrzehnte Humorfes-
tival steigt die diesjährige 
Lachmesse vom 18. bis 25. 
Oktober. 77 Veranstaltun-
gen in zehn Theatern bieten 
126 Künstlern aus zehn 
Ländern eine Bühne. Das 
ganze Programm sowie 
aktuelle Informationen zu 
den Aufführungen und 
Ticktes sind unter www.
lachmesse.de zu finden. ■

Tierwelten
Was haben Pokémon mit 
dem gelben Fluss zu tun? 
Diese und viele andere 
Fragen lassen sich in der 
Ausstellung „Fantastische 
Tierwelten“ im Grassi Mu-
seum für Völkerkunde 
beantworten. Sie zeigt die 
Verbindung von Ausstel-
lungsstücken mit Elementen 
aus Märchen, Mythologie 
und Popkultur – zu sehen 
bis 17. Januar 2021. ■

Innovative VHS
Die Volkshochschule Leip-
zig (VHS) ist einer von vier 
Preisträgern des diesjähri-
gen Innovationspreises Wei-
terbildung des Freistaates 
Sachsen. Die Bildungsein-
richtung erhielt den 1. Preis 
für den Kurs „grill-MOOC – 
Ernährungsbildung online“ 
am 7. Oktober. Der Preis ist 
mit 12 000 Euro dotiert, die 
die Volkshochschule für 
den weiteren Ausbau ihrer 
digitalen Lernangebote 
nutzen will. ■

Very British
Beatles, Brexit, Bucking-
ham Palace: Woran denken 
die Deutschen beim Blick 
auf Großbritannien? Damit 
befasst sich die neue Wech-
selschau „Very British – Ein 
deutscher Blick“ bis 11. April 
2021 im Zeitgeschichtlichen 
Forum Leipzig. Dabei geht es 
sowohl um die Beziehungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
als auch um Mode, Fußball 
und Popkultur. ■

Stadtarchiv digital:  
Fotodetektive gesucht

Alle Leipziger sind aufge-
rufen, dem Stadtarchiv zu 
helfen, alte Fotos zeitlich 
einzuordnen: 
Diese Bilder aus dem Nach-
lass von Louis Kuhne geben 
Rätsel auf: Handelt es sich 
tatsächlich um Aufnahmen 
aus dem Firmengebäude 
von Mey & Edlich? Gehören 
sie nicht viel wahrscheinli-
cher in eine Villa? Und was 
ist das für eine interessante 
Konstruktion am Flügel (r.)? 
Datiert sind die Fotografien 
nicht. Sie stammen aus ei-
nem weinroten Fotoalbum 
mit 13 Fotografien von 

Adolph Richter aus Linde-
nau. Davon zeigt eine ein 
vierstöckiges Eckgebäude 
mit der Fassadenbeschrif-
tung „Verbandgeschäft Mey 
& Edlich“ in der Nonnen-
straße 12–18 (l.). Die übrigen 
Fotos bilden prunkvoll ein-
gerichtete Räume ab. Mögli-
cherweise handelt es sich um 
das Haus von Marie Louise 
Kuhne, 1908 wohnhaft in der 
Haydnstraße 8. 

Hinweise können an 
stadtarchiv@leipzig.de oder 
per Post an Stadt Leipzig, 
Stadtarchiv, 04092 Leipzig 
gesendet werden. ■

n Den Bildern auf der Spur

erklingen unter der Leitung von 
Philipp Goldmann Gesänge mit 
der Bitte um Frieden. Um Vari-

ationen des bekannten Kanons 
„Da Pacem Domine“ gruppie-
ren sich Werke von Ola Gjeilo, 
Josquin des Préz oder Anton 
Bruckner, die unter der Kuppel 
des Denkmals eine besondere 
Wucht entwickeln. 

Der Eintritt zum Konzert ist 
frei, allerdings ist die Besucher-
zahl begrenzt. Der touristische 
Besuch während des Konzerts 
ist nicht möglich. Spenden für 
die weitere Sanierung sind er-
wünscht. 2021 soll hinter dem 
Denkmal die Bauhütte nach 
historischem Vorbild entstehen, 
in der Platz für Steinblöcke,  
Handwerker und Bauplaner 
sein soll.■ 

www.schauspiel- 
leipzig.de

http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de
http://www.lachmesse.de
http://www.lachmesse.de
http://www.schauspiel-%0Aleipzig.de
http://www.schauspiel-%0Aleipzig.de


Dräxlmaier: Produktionshalle wächst
Bayerischer Automobilzulieferer errichtet in Leipzig Werk für Herstellung von Hochvolt-Batteriesystemen

Verstärkt seine Präsenz in Leipzig mit einer neuen Produktions-
stätte für Hochleistungsbatterien: Der Autozulieferer Dräxlmaier 
Group.  Am 12. Oktober haben Politprominenz und Wirtschafts-
vertreter sowie Gäste die Richtkrone für das neue Werk hochge-
zogen.  Foto: Dräxlmaier Group

Weiterer Baustein in Richtung 
Elektromobilität und Mobi-
litätswende: Die Dräxlmaier 
Group investiert im Leipzi-
ger Norden in ein hochmo-
dernes Werk, das künftig 
Hochvolt-Batteriesysteme für 
Premium-Autos baut. Am  
12. Oktober hat das Unterneh-
men gemeinsam mit Sachsens 
Ministerpräsident Michael 
Kretschmer und dem Ersten 
Bürgermeister der Stadt Leip-
zig, Torsten Bonew, sowie 
weiteren Gästen aus Wirtschaft 
und Politik Richtfest gefeiert. 

Noch zeigt der Rohbau kaum, 
wohin die Reise geht, doch 
schon im nächsten Jahr sollen 
die Hochvolt-Batterien hier 
in der Stahmelner Straße vom 
Stapel laufen. Die Metawerk 
AG errichtet für Dräxlmaier 
in Leipzig ein hochmodernes 
Produktionswerk, in dem das 
Unternehmen komplexe Auto-
matisierungstechnik für höchste 
Produktqualität einsetzen will. 
In Leipzig ist der Autozulie-
ferer längst kein Unbekannter 
mehr. Seit 2004 produziert 
das Unternehmen   mit Sitz im 
niederbayerischen Vilsbiburg 
Interieur und Bordnetze für 
erstklassige Sportwagen. Jetzt 
verstärken die Bayern ihre Prä-
senz in der Messestadt mit dem 
Bau von Hochvolt-Batterien. 
„An unserem neuen Batte-
riestandort schaffen wir in einer 
innovativen Arbeitsumgebung 
zahlreiche neue Arbeitsplätze, 
für die wir ab sofort hochqua-
lifizierte Mitarbeiter einstellen“, 
so Karsten Wilhelm, Leiter des 
neuen Leipziger Batteriewerks.

Bau / Wirtschaft 
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Treppe Raschwitzer 
Brücke entfernt

Die Treppe der Raschwitzer 
Brücke über die Pleiße im 
Zuge der Koburger Straße ist 
verschwunden. Sie war bereits 
stark geschädigt und lag zudem 
im Landschaftsschutzgebiet des 
Auwaldes in Leipzig-Conne-
witz. Zum Schutze der Natur 
wurde sie in den vergangenen 
beiden Wochen entfernt und die 
Flächen renaturiert.

Die Waldwege sind auch 
künftig über die etwa 50 Meter 
von der Treppe entfernte Zu-
fahrt zwischen der Raschwitzer 
und der B2-Brücke erreichbar. ■

Barrierefreier Gehweg in Wahren
Damit die Wahrener künftig barrierefrei und sicher zu Fuß zwi-
schen der Stahmelner Straße und der Vlamenstraße gehen kön-
nen, soll hier bis Ende September 2021 ein neuer Gehweg ent-
stehen. Dieser verbindet das nahe gelegene Wohngebiet mit ei-
ner Kita, einer Schule sowie der Gnadenkirche. Die Kosten be-
tragen rund 523 000 Euro; der Baustart ist für Mai 2021 geplant. 

Klimafreundliche Verkehrsüberwachung
Leipzig bekommt drei neue Blitzer-Autos. Für rund 370 000 Euro 
werden vorbehaltlich der Zustimmung im Verwaltungsausschuss 
drei Messfahrzeuge klimafreundlich durch zwei mit Messtechnik 
ausgestattete Elektrofahrzeuge sowie einen zusätzlichen Blit-
zer-Anhänger ersetzt. Das soll im Sommer/Herbst 2021 erfolgen. ■

Aktuelles aus der  
Dienstberatung OBM

Zu einer fotografischen Zeit-
reise zu Stationen der Indus-
triekultur lädt aktuell die 
Kunsthalle der Sparkasse 
Leipzig ein. Bis zum 20. 
Dezember gibt die neue 
Ausstellung „Metamorpho-
sen – Industriekultur im 
Wandel. Positionen Leipziger 
Fotograf:innen 1988–2020“ 
anhand einer Vielzahl aus-
gewählter Arbeiten  Einblicke 
in die gravierenden Verän-
derungen der sächsischen 
Industriebauten und -land-
schaften.

Die Leipziger Fotografin-
nen und Fotografen Bernd 
Cramer, Christiane Eisler, 
Gerhard Gäbler, Konstanze 
Göbel, Harald Kirschner und 
Sieghard Liebe zeichnen mit 
ihren Positionen die Biogra-
fien einiger der prominen-
testen Industriestätten der 
vergangenen 30 Jahre nach. 
Zu sehen sind unter anderem 
Motive der Alten und der 
Neuen Messe, der Schokola-
denfabrik Delitzsch, der Glo-
bus-Werke Leipzig und der 
Braunkohlefolgelandschaft 
Cospudener See. Historisch 
gewordene Aufnahmen ste-
hen dabei aktuellen Arbeiten 
gegenüber.

Die Ausstellung wurde von 
Philipp Freytag kuratorisch 
begleitet und ist Teil des Jahres 
der Industriekultur 2020 in 
Leipzig. Die Ausstellung ist 
mittwochs 12 bis 20 Uhr und 
Donnerstag bis Sonntag 10 bis 
18 Uhr zu sehen. Führungen 
können unter Tel. 9 86 16 60 
vereinbart werden. ■

Ostvorstadt: Breitere Fußwege, weniger Verkehr

Einmal pro Jahr geht OBM 
Burkhard Jung auf Schusters 
Rappen durch einen Stadtteil, 
um sich von Fachleuten und 
Anwohnern die Lage für die 
Fußgänger erläutern zu las-
sen. Die fünfte Sprechstunde 
Fußverkehr führte durch die 
Ostvorstadt – gemeinsam mit 
Baubürgermeister Thomas Dien- 
berg, Verkehrs- und Tiefbau-
amtsleiter Michael Jana sowie 
Bertram Weisshaar vom Fuss e. 
V. und Tino Supplies von den 
Leipziger Ökolöwen und rund 
30 Anwohnern.

Und gleich zum Start auf 
dem Parkplatz an der Ecke 
Schützen-/Wintergartenstraße 
gab es Redebedarf. Denn ge-
genüber wird mit einem neuen 
Wohnhaus auch ein Parkhaus 

Baustelle Bornaische 
Straße: Umleitungen 

und Ersatzverkehr
Die Bauarbeiten in der Bornai-
schen Straße zwischen  Wiede-
bachplatz und Ecksteinstraße 
führen vom 17. bis 30. Oktober 
zu Änderungen bei den Stra-
ßenbahnlinien 9, 10 und 11.  
Dafür planen die Leipziger 
Verkehrsbetriebe Schienener-
satzverkehr und es wird  ein 
Quartiersbus eingesetzt. Die 
Linien 9 und 10 fahren verkürzt 
bis und ab der Ersatzendstel-
le Richard-Lehrmann-Straße, 
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur (HTWK). 

Zusätzlich zur Sperrung in 
der Bornaischen Straße wird 
vom 26. bis 30. Oktober die neue 
Fahrleitung am Connewitzer 
Kreuz gezogen. Damit ist das 
Kreuz für den Straßenbahn-
verkehr gesperrt und die Linie 
11 verkehrt in den Herbstferien 
mit Umleitungen. Details unter 
www.L.de/baustellen.

Das Connewitzer Kreuz ist 
vom 26. bis 30. Oktober nur 
durch die Buslinien 70 und 
89 erreichbar. Einzelne von 
Markkleeberg-West kommen-
de Fahrten, welche bislang am 
Connewitzer Kreuz enden, wer-
den bis zur Naunhofer Straße 
verlängert. ■

Arbeitsmarkt im September leicht entspannt

Insgesamt waren Ende Sep-
tember in der Stadt Leipzig 
26 111 Menschen, 613 weniger 
als im August, bei der Arbeits-
agentur und dem Jobcenter, 
arbeitslos gemeldet. Damit 
sank die Zahl der Arbeitslo-
sen in Leipzig erstmals seit 
Beginn der Corona-Krise. 
„Die hohe Nachfrage nach Ar-
beitskräften ist ein deutliches 
Zeichen für die Aufnahme-

fähigkeit der Leipziger Wirt-
schaft. Dies sind deutliche 
Indikatoren für eine positive 
Arbeitsmarktentwicklung“, 
sagt Steffen Leonhardi, Ge-
schäftsführer der Agentur 
für Arbeit. 

Im Vergleich zum Septem-
ber 2019 stieg die Arbeitslo-
sigkeit allerdings um 6541 
Personen oder 33,4 Prozent 
stark an. ■

Ausstellung: 
Stationen der 

Industriekultur

Die Fotografien zeigen Industrie 
und ihre Menschen früher und 
heute. Foto: Sparkasse Leipzig. 

gebaut. Da kam bei Supplies die 
Frage auf: „Kann man hier nicht 
eine Grünfläche mit Spielplatz 
gestalten?“ OBM Jung nahm 
den Ball auf: „Der öffentliche 
Parkraum ist hier überflüssig. 
Es macht geradezu Sinn, hier die 
Aufenthaltsqualität für die An-
wohner zu verbessern.“ Michael 
Jana wies darauf hin, dass die 
Fläche im Stadtplatzprogramm 
enthalten sei.

Weiter ging es an der Ecke 
Quer-/Schützenstraße. Der 
Wunsch von Bertram Weiss-
haar: vorgestreckte Gehwege 
an den Ecken der Kreuzung 
für mehr Platz für die Fußgän-
ger. Überhaupt wären breitere 
Gehwege ein Gewinn. Das sieht 
auch die Stadtspitze so. „Es geht 
um Flanieren, um Platz zum 

Bertram Weisshaar und Tino Supplies (l.) erklären OBM Burkhard Jung, 
Baubürgermeister Thomas Dienberg und Anwohnern an der Ecke Quer-
straße/Schützenstraße Ideen zur Verkehrsberuhigung. Foto: abl/sf

OBM-Sprechstunde Fußverkehr: Gewachsenes Wohnquartier soll attraktiver für Fußgänger werden

Neuer Service im 
Ordnungsamt

Leipziger, die Anwohnerpark-
ausweise oder Ausnahme-
genehmigungen benötigen, 
können Termine dafür jetzt 
online unter www.leipzig.de/
genehmigungen vereinbaren. 
Möglich macht das ein neues 
Terminmodul, dass das Ord-
nungsamt für das Sachgebiet 
Genehmigungen kürzlich in 
Betrieb genommen hat. Auch 
Schwerbehinderte, die Par-
kerleichterungen in Anspruch 
nehmen wollen, können das 
für die Terminvergabe nutzen. 
Alle Termine sind transparent 
einsehbar und können unkom-
pliziert von zu Hause gebucht 
werden. Im Anschluss an die 
Buchung erhält der Bürger 
eine Terminnummer und einen 
Änderungs-Pin, um bei Bedarf 
auf den Termin zugreifen zu 
können. ■

Ministerpräsident Michael 
Kretschmer bedankte sich für 
das Vertrauen in den Wirt-
schaftsstandort Sachsen und 
betonte zugleich: „Die Inves-
tition der Dräxlmaier Group 
ist ein klares Bekenntnis zum 
Wirtschaftsstandort Sachsen 
und zu seinen hochqualifi-
zierten Fachkräften. Das neue 
Werk für Hochvolt-Batterien 

schafft moderne Arbeitsplätze 
und stärkt die Automobilre-
gion Leipzig.“ Leipzigs Erster 
Bürgermeister Torsten Bonew 
zeigte sich ebenfalls hochzu-
frieden. „Neben den in Leipzig 
ansässigen Automobilher-
stellern sorgen insbesondere 
innovative Zulieferer wie die 
Dräxlmaier Group für nach-
haltige Wachstumsimpulse 

in der Region und tragen mit 
Investitionen in die E-Mobilität 
dazu bei, dass die Zukunfts-
fähigkeit der Region weiter 
gestärkt wird.“

Mit dem neuen Werk in 
Leipzig wird nun der Ausbau 
der Produktionskapazitäten 
für Hochvolt-Batteriesysteme 
weiter vorangetrieben, um die 
zunehmende Elektrifizierung 

von Fahrzeugmodellen zu 
unterstützen. „Wir sind davon 
überzeugt, dass wir unsere 
ambitionierten Klimaziele nur 
durch die konsequente Wei-
terentwicklung der Elektro- 
mobilität und anderer alter-
nativer Antriebstechnologien 
erreichen können“, betonte 
Fritz Dräxlmaier, Vorstands-
vorsitzender der Gruppe. ■

Schreiten. Im Moment ist es eher 
ein schnelles Durchlaufen, um 
aus dem Viertel herauszukom-
men“, betonte Jung.

200 Meter weiter an der 
Dörrienstraße sowie weiter 
oben an der Nürnberger Straße 
wünschen sich die Anwohner 
einen Fußgängerüberweg, am 
Johannisplatz sollen Fuß- und 
Radverkehr getrennt werden. 
Und am Ulepark an der Brüder-
straße soll es schöner werden.

Fazit: Weniger und langsa-
merer Autoverkehr, breitere 
und sicherere Gehwege und 
Straßenquerungen sind ge-
wünscht. Der OBM machte aber 
auch deutlich: Die Planung und 
Umsetzung einzelner Ideen 
werde mindestens fünf Jahre 
benötigen. ■

Neue Wege  
und mehr Grün im 
Clara-Zetkin-Park

Der Clara-Zetkin-Park wird 
noch attraktiver: Seit 12. Ok-
tober saniert das Amt für 
Stadtgrün und Gewässer den 
Rundplatz nordöstlich der 
Parkgaststätte Glashaus und 
den Weg zur Parkbühne. Da-
bei erhalten der verschlissene 
Weg und der Rundplatz am 
Glashaus neue Wegdecken, 
der Rundplatz wird außerdem 
mit einem Muschelkalk-Pflaster 
eingefasst. Ein Trampelfad, 
der sich über die Jahre zwi-
schen Rundplatz und Park-
bühnen-Vorplatz gebildet hat, 
soll außerdem zum richtigen 
Weg ausgebaut werden. Neuer 
Rhododendron, Sträucher und 
Bodendecker kommen dazu 
und die Sanierung von zwölf 
Sitzbänken wird in Angriff 
genommen. Zusätzlich sollen 
zwei weitere Bänke und zwei 
neue Papierkörbe aufgestellt 
werden. Ende November will 
das Amt die 200 000 Euro teure 
Baumaßnahme abschließen, die 
aus dem Städtebauförderpro-
gramm „Zukunft Stadtgrün“ 
finanziert wird und sich am 
denkmalpflegerischen Konzept 
für den Park orientiert.   ■

Stadt hat Bürgerbefragung für Markthallengutachten gestartet

Bietet sich der Wilhelm-Leusch-
ner-Platz als Standort für eine 
Markthalle an? Das soll jetzt 
ein unabhängiges Gutachten 
ergeben, was die Stadt in Auf-
trag geben wird. Vorab will die 
Verwaltung von den Leipzi-
gerinnen und Leipzigern aber 
wissen, wie sie einkaufen, und 
startet dazu am 26. Oktober on-
line eine Haushaltsbefragung. 
Deren Ergebnisse sollen dann 

in das Gutachten einfließen. 
Neben den Bürgern werden 
auch die Händler befragt. 

Unter dem Link https://
www.sk-survey.de/865482 ist 
die Befragung bis einschließlich 
15. November abrufbar. Die Fra-
gen drehen sich vor allem um 
das aktuelle und künftige Ein-
kaufsverhalten von Leipzigern 
und Menschen, die nach Leipzig 
pendeln. Etwa zehn Minuten 

dauert die Beantwortung. Die 
Ergebnisse werden vom Befra-
gungsunternehmen anonymi-
siert und dienen ausschließlich 
der städtischen Planung sowie 
statistischen Erhebungen. Für 
das Gutachten hat die Stadt das 
Fürther Befragungsunterneh-
men SK Standort & Kommune 
Beratungs GmbH beauftragt, 
es soll bis zum Jahresende 
vorliegen. ■

■ Zahl der Woche

12 414
12 414 – so viele Radfahrer haben in diesem Jahr beim Stadtra-
deln mitgemacht und damit eine neue Bestmarke aufgestellt. 
Rund 2700 Teilnehmer mehr als noch 2019 konnten verzeichnet 
werden. Damit fiel auch der Leipziger Kilometerrekord: Etwa 2,51 
Millionen Kilometer kamen auf zwei Rädern zusammen – rund 
750 000 mehr als im vergangenen Jahr. Auch bei der Zahl der an-
gemeldeten Teams gab es einen neuen Höchststand: 575 und da-
mit 100 mehr als im Vorjahr radelten mit. Dadurch wurden 370 
Tonnen CO2 und 270 000 Euro Spritkosten eingespart. Leipzig liegt 
damit auf Rang drei der 1482 teilnehmenden Städte in Deutsch-
land – hinter Berlin und der Region Hannover. ■ 

Was passiert am Bayerischen Bahnhof?
2021 soll es am Dösner Weg 
losgehen: 222 Wohnungen, da-
von 30 Prozent mietpreis- und 
belegungsrechtlich gebunden, 
wird die BUWOG Bauträger 
GmbH dort bauen. Über diese 
und weitere Entwicklungen am 
Bayerischen Bahnhof informier-
ten Baubürgermeister Thomas 
Dienberg sowie Vertreter vom 
Stadtplanungsamt und der 
Vorhabenträger die Leipziger 
am 5. Oktober während eines 
Bürgerforums im Kupfersaal.

Für den Beginn der Bauar-
beiten im neuen Stadtviertel 
Bayerischer Bahnhof rollen 
noch in diesem Jahr die Bagger 
am Dösner Weg an. 2021 dann 

will die Stadtbau AG mit dem 
Abriss der Ruine und dem Neu-
bau einer Kita für 165 Kinder 
beginnen. Daneben wird ein 
vom Gewandhaus genutztes 
Musikzentrum – Music Lab mit 
Gästehaus – entstehen. In der 
Kohlenstraße will die Stadtbau 
AG 2021 mit dem Bau von 126 
Eigentumswohnungen begin-
nen.  Für das größte Baugebiet, 
das Quartier in der Lößniger 
Straße, ist ein umfangreicher 
Masterplan abgeschlossen 
worden. Hier werden 1 300 
Wohnungen (30 Prozent miet-
preisgebunden), eine Kita mit 
165 Plätzen gebaut, außerdem 
entsteht Gewerbefläche. Damit 

Bewohner auch genügend Er-
holungsflächen vorfinden, ist 
entlang der Citytunneltrasse ein 
multifunktionaler Stadtteilpark 
geplant mit Arealen für Sport, 
Spiel und Freizeitnutzung. Für 
dieses Quartier arbeitet die Stadt 
derzeit am Bebauungsplan, der 
2021 öffentlich ausgelegt wer-
den soll. Baustart wird hier für 
2023 avisiert.  Zu den aktuellen 
Planungen am Bayerischen 
Bahnhof können sich Leipziger 
weiter unter www.leipzig.de/
bayerischer-bahnhof infor-
mieren. Die Ausstellung für 
das Bürgerforum ist noch bis  
30. Oktober in der 4. Etage des 
Neuen Rathauses zu sehen. ■

http://www.L.de/baustellen
http://www.leipzig.de/bayerischer-bahnhof
http://www.leipzig.de/bayerischer-bahnhof
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neu-
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommu-
nalpolitischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen.  Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen

Verantwortung 
als Arbeitgeber

Marianne 
Küng-Vildebrand

Stadträtin

In der Tarifauseinandersetzung der Be-
schäftigten im Öffentlichen Dienst haben 
die Arbeitgeber auch in der zweiten Ver-
handlungsrunde kein Angebot unterbreitet. 
Daraufhin hat unsere Fraktion einen Antrag 
in den Stadtrat eingebracht und die Stadt 
Leipzig aufgefordert, die Forderungen von 
ver.di zu unterstützten. Insbesondere muss  
die Umsetzung der Ost-West-Angleichung 

der Arbeitszeit endlich 
umgesetzt werden.  

30 Jahre nach der Wende 
ist nicht mehr nachvoll-
ziehbar, dass in Ost- und 
Westdeutschland unterschiedliche Arbeits-
zeiten gelten. 

Während des Lockdowns waren es die 
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, 

die die Gesellschaft zusam-
mengehalten haben. Zum 
Beispiel das Pflegepersonal 
in den Krankenhäusern, das 
unter erhöhtem Infektions-

risiko die medizinische Versorgung sicher-
gestellt hat. Die Kolleginnen und Kollegen 
von der Müllabfuhr, die die Straßen sauber 
gehalten haben. Die Mitarbeiter*innen des 

Gesundheitsamtes, die vollkommen neue 
Hygienekonzepte zur Eindämmung der 
Pandemie entwickeln mussten. 

Über Monate wurden die Mitarbeiter*in-
nen als systemrelevant beklatscht. Jetzt 
werden ihre Tarifforderungen als überzogen 
verunglimpft. Wir sind der Meinung: Wer 
systemrelevant ist, der soll auch anständig 
bezahlt werden. ■

Karsten 
Albrecht

Stadtrat

soll saniert und den Be-
dürfnissen des Museums 
entsprechend umgebaut 
werden. Der momentan 
kalkulierte Kostenrah-
men liegt bei ca. 40 Mio. Euro, ein wahrlich 
stolzer Preis. Grundsätzlich begrüßen wir 
diese Lösung, das Naturkundemuseum 
hat einen solchen zentralen und einzigar-

tigen Standort wahrlich 
verdient. Jedoch steht für 
uns die Frage nach der 
Kostensicherheit, und 
da spielt die tatsächliche 

Dichtheit des unterirdischen Mauerwerks 
eine zentrale Rolle. Die Kellerebenen 
dienten früher der Stromversorgung, eine 
Vielzahl von Kabeln wurden durch die 

Außenmauern geführt, alles potenziell 
undichte Stellen, durch die Wasser in 
das Gebäude eindringen kann. Sollte 
deshalb eine neue Weiße Wanne nötig 
sein, ist der genannte Kostenrahmen nicht 
mehr realistisch. Wir brauchen darum 
unbedingt ein detailliertes und seriöses 
Baugutachten, das uns in dieser Frage 
hinreichende Sicherheit gibt! ■

Bowlingtreff –  
ein Plan mit Risiko

Seit vielen Jahren schiebt die Stadt Leipzig 
zwei Grundsatzentscheidungen vor sich 
her: zum einen zur baulichen Zukunft des 
Naturkundemuseums, zum anderen zur 
Nachnutzung des ehemaligen Bowling-
treffs. Letzter präsentiert sich derzeit als 
trister Hochbunker, und dies in allerbester 
zentraler Lage. Nun schlägt die Verwaltung 
eine Doppellösung vor: Der Bowlingtreff 

Siegbert 
Droese

Fraktionsvorsitzender

Ohne die Anwohner der Arndtstraße einzu-
beziehen, hatten die rot-rot-grüne Mehrheit 
und andere Eiferer mit knapper Mehrheit 
im Stadtrat die Umbenennung der Arndt-
straße durchgesetzt. Dieser aus Sicht der 
AfD-Fraktion eher peinliche Vorgang für 
Leipzig spielte sich zur Ratsversammlung 
am 22. Januar 2020 ab. Auf diese Weise sollte 
Ernst Moritz Arndt, der Freiheitsdichter für 

die deutsche Einigung im 
Kampf gegen die napole-
onische Unterdrückung 
Deutschlands – ja ganz 
Europas, als Namensge-
ber nach 150 Jahren Präsenz im Stadtgebiet 
„entsorgt“ werden. Als Argumente dienten 
verschiedene Äußerungen Arndts, welche 
sich aus der Stimmung in dieser bewegten 

Zeit erklären lassen. Diese 
nach den heutigen Krite-
rien eines fragwürdigen 
Zeitgeistes zu bewerten, 
war nach Auffassung der 

AfD-Fraktion schlicht unzulässig, ja absurd. 
Nicht einmal die DDR-Oberen hatten sich am 
Namen von Ernst Moritz Arndt und seinen 
Verdiensten um unsere Nation vergriffen. 

Nun erreichte eine Petition mit über 5000 
Unterstützungsunterschriften die Ableh-
nung dieses Ansinnens! Ein Fakt, der den 
politischen Initiatoren kalte Füße bescherte: 
Denn nächstes Jahr stehen wieder Wahlen 
an! So wurde der unsinnige Beschluss 
zur Umbenennung der Arndtstraße zur 
September-Ratsversammlung wieder auf-
gehoben. ■

Arndt bleibt 
Leipziger!

Sie leisten dennoch einen 
erheblichen Beitrag zur 
Entwicklung von Leipzig, 
ihrer neuen Wahlheimat. 
Ihre Stimme muss daher 
gehört werden. Seit seiner Gründung 2009 
kommt dem Migrantenbeirat hier eine 
entscheidende Rolle zu, er ermöglicht den 
Migrant*innen die Perspektive der Teil-

Migrant*innen 
wertschätzen 

Nuria Silvestre 
Fernández

Stadträtin

Migrieren bedeutet Lernen, Mut und 
Veränderung – oft alleine, mit wenigen 
Ressourcen und weit weg von „zu Hau-
se“. Das ist eine Lebensleistung, die uns 
Respekt und Anerkennung einflößen sollte. 
Migrant*innen haben zwar die gleichen 
Pflichten wie der Rest der Bevölkerung, z. 
B. das Zahlen der Steuern, aber nicht immer 
die gleichen Rechte, z. B. das Wahlrecht. 

habe, er leistet auch einen 
Beitrag zur Völkerverstän-
digung. Beides brauchen 
wir unbedingt. Denn von 
den über 600 000 Leip-

ziger*innen haben fast 93 000 Menschen 
einen sogenannten Migrationshintergrund, 
also mehr als 15 Prozent, mit steigender 
Tendenz. Um dieser Entwicklung gerecht 

zu werden, wollen wir Migrant*innen zu 
einem direkten Dialog auf Augenhöhe ver-
helfen. Meine Fraktion steht im ständigen 
Austausch mit Migrantenorganisationen, 
Verbänden und Communities, um deren 
Erfahrungen, Bedürfnisse und Ziele besser 
zu verstehen. So kommen wir unserem 
Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe aller 
Leipziger*innen immer näher. ■

Thomas 
Köhler

Stadtrat

Die Stadt Leipzig erneuert die Nahle-Brü-
cke in der Gustav-Esche-Straße in Leipzig 
Wahren. In Verbindung mit dem Neubau der 
Brücken in Leipzig Leutzsch, dem Ausbau 
der Linkelstraße sowie einer wahrscheinli-
chen späteren Erneuerung der Brücke über 
die Neue Luppe wird durch den Wegfall 
der jetzigen Tonnagebegrenzung der Brü-
cken die Möglichkeit der Nutzung dieser 

Trassenführung für Lkw 
vom Bahnhof Leutzsch 
zum Wahrener Rathaus 
durch den Auwald ge-
schaffen. Abgesehen vom 
ökologisch sensiblen Gebiet der Aue, wel-
ches eine weitere Erhöhung des Verkehrs 
eigentlich verbietet, würde gerade auf dem 
Abschnitt Linkelstraße/Rittergutsstraße in 

Leipzig-Wahren eine un-
tragbare Verkehrssituation 
entstehen. Man denke an 
die neue Schule und die 
enge kurvenreiche Straße. 

Mit Stadtrat Geisler (SPD) gemeinsam habe 
ich den Antrag gestellt, zu prüfen, ob auf 
der gesamten Strecke zwischen Leutzscher 
Bahnhof und Wahrener Rathaus eine Be-

grenzung des zulässigen Gesamtgewichts 
oder der Gesamtlänge für Lkw, auch nach 
allen Sanierungen und Neubauten, einge-
richtet werden kann. In der Aue brauchen 
wir keinen Lkw-Verkehr. ÖPNV, Liefer-
verkehre und Stadtreinigung sind davon 
natürlich nicht betroffen. Kontaktieren Sie 
uns gern mit Fragen und Anregungen an 
info@freibeuterfraktion.de ■

Lkw durch  
die Aue?

Christina 
März

Stadträtin

Bildung ist ein Thema, das die Sozialde-
mokratie im Grunde seit ihrer Gründung 
begleitet, denn Bildung sichert Lebens- und 
Teilhabechancen sowie individuelle Frei-
heiten. Der politischen Bildung kommt ins-
besondere mit Blick auf das demokratische 
Staatswesen eine besondere Bedeutung zu, 
denn dabei geht es um den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft.

Wir erleben gerade, wie 
schnell es gehen kann, bis 
Fliehkräfte wirken und 
eine Gesellschaft zumin-
dest teilweise auseinan-
dertreiben können. Was dagegen helfen 
kann, ist Respekt für das Gegenüber, das 
Aushalten anderer Meinungen und die Fä-
higkeit, miteinander um die beste Lösung 

zu ringen. Was im Grunde 
die Stärke von Demokratien 
ist – Kompromisse finden.
Der Grundstein dafür wird 
nicht nur in den Familien, 

sondern auch in den Schulen gelegt. Kinder 
und Jugendliche müssen die Möglichkeit 
haben, an demokratischen Prozessen teil-
zuhaben, ihre Ideen zu verwirklichen und 

lernen, Informationen kritisch zu hinter-
fragen. Dafür ist insbesondere der Erwerb 
von Medienkompetenzen notwendig. Dass 
dies funktioniert, zeigen aus meiner Sicht 
die Aktionen von „Fridays For Future“, wo 
junge Menschen für ihre Anliegen eintreten, 
und das Leipziger Jugendparlament, wo 
Jugendliche versuchen, Einfluss auf die Ent-
wicklungen in unserer Stadt zu nehmen. ■

Politische 
Bildung

Anzeigen

In den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben – und dabei 
am besten noch monatliche 
Einkünfte aus der Immobilie 
erzielen – das ist der Wunsch 
vieler älterer Menschen. Um 
sich diesen erfüllen zu können, 
locken Angebote, die das Versil-
bern des Familienheims gegen 
eine Leibrente bewerben. Das 
Konzept klingt auf den ersten 
Blick verlockend, vor allem für 
Alleinstehende oder Paare, die 
nicht an Angehörige zu denken 
haben: Das Haus verkaufen und 
mit einer monatlichen Rente 
unentgeltlich bis ans Lebensen-
de in dem Haus wohnen. Das 
kann eine Lösung sein. Doch 
es ist Vorsicht geboten. Der 

Verkauf gegen Leibrente: Vorsicht!
Schritt will gut überlegt und 
gut umgesetzt sein.

Die Rechnung geht  
oft nicht auf

Schaut man genauer hin, lauern 
Fallstricke. „Geschätzter Kauf-
preis geteilt durch statistische 
Lebenserwartung – so einfach 
ist die Rechnung nicht“, erläu-
tert Tim Hofmann, Geschäfts-
führer der Notarkammer Sach-
sen: „Die Leibrente, welche die 
Verkäufer erhalten, fällt oft 
nicht so hoch aus wie erhofft.“ 
Das gilt erst recht, wenn Repa-
raturen oder altersbedingte 
Umbauten anstehen. Auch auf 
dem Objekt lastende Schulden 
reduzieren den Betrag, der 
monatlich bei den Verkäufern 
ankommt.
„Das wesentliche Problem eines 
Verkaufs gegen Leibrente liegt 
in dem Verlust an Flexibilität, 
während die Last mit dem 
Objekt bleibt“, weiß Hofmann. 
Die Verkäufer sind keine Eigen-
tümer mehr. Sie können daher 
nicht mehr frei entscheiden, 
was mit dem Haus geschieht. 
Auch an den Wertsteigerungen 
der Immobilie nehmen die 

Verkäufer nicht mehr teil – 
diese verwirklichen sich beim 
Käufer. Wenn die Verkäufer 
ins Pflegeheim ziehen, ist das 
Wohnungsrecht für sie oft 
nutzlos, für einen allein das 
Haus möglicherweise zu groß. 
Ein Verkauf des Hauses, um 
ohne Geldsorgen in die neue 
Wohnsituation zu starten, ist 
dann nicht mehr möglich – das 
Haus ist bereits verkauft.

Und was passiert, wenn der 
Käufer insolvent wird und 
die Leibrente nicht zahlt? Die 
Leibrente kann zwar durch 
eine Eintragung im Grundbuch 
gesichert werden. Auch dann 
kommen die Verkäufer aber 
erst an ihr Geld, wenn das Haus 
versteigert wird und der neue 
Käufer sie auszahlt. Keine ver-
lockende Vorstellung, erst recht 
nicht im fortgeschrittenen Alter.
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Bekanntmachung
Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2019 
der ALL Abfall-Logistik Leipzig GmbH wurde gemäß  
§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanz-
richtlinie-Umsatzgesetzes (BilRUG) geprüft. Bei der Prü-
fung wurden auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG 
beachtet. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungs-
vermerk erteilt. Im Zeitraum vom 19.10.2020 bis 30.10.2020 
ist der Jahresabschluss während der Geschäftszeiten in der 
Rückmarsdorfer Straße 31 in 04179 Leipzig im Zimmer 113 
öffentlich ausgelegt.

Bekanntgabe der Veröffentlichung
Hiermit gibt die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Engelsdorf-Som-
merfeld-Hirschfeld die Veröffentlichung der neuen Fried-
hofsgebührenordnung bekannt. 
Die Friedhofsgebührenordnung ist im vollen Wortlaut unter 
www.kirche-engelsdorf.de einsehbar und liegt in der Fried-
hofsverwaltung in Engelsdorf, 04319 Leipzig, Engelsdorfer 
Str. 310 bzw. in Sommerfeld, Arnoldplatz 28 während der 
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus.

Unterschrift Unterschrift
KV-Vorsitzender KV-Mitglied

Sie suchen einen zuverlässigen Pflegedienst?
Wir sind gern für Sie da!

unsere Leistungen:
� Unterstützung im Haushalt (Einkäufe, Wäscheservice, Putzservice, etc.)
� Behandlungspflege (Medikamentengabe, Insulininjektion,
Kompressionsstrümpfe, Wundversorgung, Verbände, etc.)

� Grundpflege (Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Ankleiden, etc.)
� Betreuung von Senioren (Spaziergänge, Betreuung Zuhause, Nachmittage
bei Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen, etc. )

� Beratung rund ums Thema Pflege (Durchführung von
Beratungseinsätzen, etc.)

Versorgungsgebiet:
Anger-Crottendorf, Reudnitz-Thonberg, Stötteritz, Mölkau, Paunsdorf,
Sellerhausen-Stünz, Schönefeld
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Tel.: 0341 / 699 277 80
Ihre Ansprechpartner: Frau Springer / Herr Tandel
tandel@pflege-haende.de

BEKANNTMACHUNGEN

HILFE IM ALTER

Foto: Jochen Schaft, pixabay.com

Wenn ein Haus gegen Leibrente 
verkauft werden soll, muss 
der Vertrag genau durchdacht 
sein. „Neben den rechtlichen 
Fragen sollte ein Verkauf gegen 
Leibrente auch wirtschaftlich 
gut durchgerechnet und soll-
ten seine steuerlichen Folgen 
geprüft sein“, betont Hofmann: 
„Der Käufer muss auf Dauer 
wirtschaftlich verlässlich sein!“

Alternativen prüfen
Ist nicht doch ein normaler 
Verkauf und der Umzug in eine 
kleinere Wohnung passender? 
Hier erhalten die Verkäufer 
ohne komplizierte Berechnung 
und Statistik den Kaufpreis 
„auf die Hand“ und können 
über seine Verwendung frei 
entscheiden. In jedem Fall 
gilt: Setzen Sie sich rechtzeitig 
mit den möglichen Modellen 
und Anbietern auseinander. 
Für die wirtschaftlichen und 
steuerlichen Fragen empfiehlt 
sich der Gang zum Steuer- oder 
Anlageberater. Zur rechtlichen 
Gestaltung berät Sie der Notar. 
Er sorgt dafür, dass Ihre Ent-
scheidung möglichst rechtssi-
cher umgesetzt wird.



www.leipzig.de/ 
statistik

Acht ehrenamtlich tätige Leip-
zigerinnen und Leipziger sind 
im Neuen Rathaus für ihr 
Engagement von Oberbürger-
meister Burkhard Jung mit der 
Goldenen Ehrennadel der Stadt 
Leipzig gewürdigt worden. Mit 
dieser Auszeichnung, die seit 
1999 vergeben wird, soll auf 
das für die Gesellschaft unver-
zichtbare ehrenamtliche Wirken 
aufmerksam gemacht werden. 

Kerstin Herrlich engagiert 
sich am Figurentheater des 
Lindenfels Westflügel e. V. Oft 
ist sie die Letzte, die spät in 
der Nacht das Haus verlässt. 
Außerdem unterstützt sie das 
Theaterbüro buchhalterisch. 

Volger Lieven wirbt für die 
AG Junge Selbsthilfe Leipzig, 
für die er als Organisator der 
Selbsthilfegruppe Epilepsie 
und Neuroakanthozytose des 
Gesundheitsamtes fungiert – 
trotz eigener Betroffenheit.

Christian Felgentreff hat die 
Judoabteilung des SV Holzhau-
sen e. V. zum Landesligabetrieb 
geführt. Unter seiner Leitung 
konnte eine alte Lagerhalle zum 
Vereinssitz umgebaut werden.

Elisabeth Korn ist Vorsit-
zende des Jugendverbandes 

Kommunalpolitik 5

Bewegendes Lichtfest in kleiner Ausgabe

Dieses Jahr war alles anders: Statt mit Tausenden auf dem Augustusplatz wurde das Lichtfest in kleiner Ausgabe auf dem Nikolaikirchhof ge-
feiert. Dennoch bestimmten Erinnern und Aufbruch den Tag. OBM Burkhard Jung verwies auf Belarus und rief den „tapferen Frauen, insbe-
sondere in Minsk“ von Leipzig aus zu: „Wir sind bei euch und unterstützen euren Einsatz für die Freiheit. Haben Sie Mut und Hoffnung, dass 
Dinge sich verändern können. Nichts muss bleiben, wie es ist.“ Basil Kerski (r. o.), Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig, 
erinnerte in seiner Rede zur Demokratie an die Leistungen der Polen und Ungarn für die Revolution und empfahl den Leipzigern, sich eine 
Solidarnosc-Tafel neben der Oper anzusehen, die an den Streik und die ersten halbfreien Wahlen in Polen 1980 erinnert. Bewegend waren 
die Grußworte der Leipzigerinnen und Leipziger, die rund um den Nikolaikirchhof an Hauswände projiziert wurden (r. u.). Rund 100 Gäste, 
darunter Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, Bürgerrechtler Uwe Schwabe und Nikolaipfarrer Bernhard Stief, entzündeten 
die von 5000 Leipziger Kerzenpaten gespendeten Lichter im Kirchhof – ein stiller Ausklang des Abends. ■ Fotos (4): Stefan Hoyer

Acht Mal Gold 
fürs Ehrenamt

SJD - Die Falken Leipzig. Die 
Entwicklung neuer Angebote 
und die Weiterbildung von 
jungen Gruppenhelfern sind ihr 
besonders wichtig.

Regina Bald ist Gründungs- 
mitglied des Freizeithäuser e. V. 
und Initiatorin des Familien-
SpieleFestes. Sie vertritt den 
Verein auf der Messe „Mo-
dell-Hobby-Spiel“ und schult 
Spielleiter für Veranstaltungen.

Hassan Zeinel Abidine ge-
hört zu den Mitbegründern der 
Gesellschaft für Völkerverstän-
digung e. V. und der „Aktion 
Toleranz“ in Leipzig. Er setzt 
sich für politische Teilhabe von 
Migranten ein.

Ronny Reiche ist seit 2002  
bei der Fachgruppe Räumen 
beim THW, sorgt hier für die 
Einsatzbereitschaft der Gruppe, 
die Erstellung von Dienstplänen 
sowie die Ausbildung.

Im Caritasverband Leipzig 
e. V. betreut Gottfried Fuchs 
Gefangene ohne soziale Bezugs-
personen während und nach 
der Haft. 

Bisher haben 183 Leipziger 
die Ehrennadel erhalten. Jung 
lobte die Bedeutung ihrer Arbeit 
für die Stadtgemeinschaft. ■

Goldene Ehrennadel an drei Frauen  
und fünf Männer verliehen

OBM Jung (M.) mit den Preisträgern (v. l .n. r.): Ronny Reiche, Gottfried 
Fuchs, Kerstin Herrlich, Elisabeth Korn, Christian Felgentreff, Regina 
Bald, Hassan Zeinel Abidine, Volger Lieven. Foto: Stefan Nöbel-Heise

Trendbericht 30 Jahre Einheit in Leipzig

30 Jahre deutsche Einheit – das 
sind auch 30 Jahre wirtschaft-
liche, soziale und gesellschaft-
liche Entwicklung in Leipzig. 
Grund genug für Dr. Christian 
Schmitt, Leiter des Amtes für 
Statistik und Wahlen, einmal 
genauer in die Zahlen der ver-
gangenen 30 Jahre zu schauen. 
Fazit: Den Leipzigern geht es 
deutlich besser als zu Beginn der 
1990er-Jahre, auch wenn sie An-
fang der 2000er und kurz nach 
der Finanzkrise von 2009 einige 
Sorgen verdauen mussten.

„Die Lebenszufriedenheit 
lag 1992 nur bei 47 Prozent 
der Befragten bei gut oder sehr 
gut. 2018 waren es 80 Prozent“, 
erklärte Schmitt bei der Vorstel-
lung des Trendberichts 30 Jahre 
Wiedervereinigung mit Verwal-

tungsbürgermeister Ulrich Hör-
ning und seinem Mitarbeiter 
Falk Abel im Stadtarchiv. Ein 
ähnliches Bild zeigt sich beim 
verfügbaren Nettoeinkommen: 
Das stiegt von 971 Euro 1991 auf 

Engagement.Campus: Digitaler Treff für  
das Gemeinwohl am 14. November

Pandemie: 
Bundeswehr 
unterstützt  

Finanzierung sichern? Di-
gitalisierung meistern? Zu-
sammenarbeit organisieren? 
Diesen Themen rund um zi-
vilgesellschaftliches Engage-
ment widmet sich der Leipzi-
ger Engagement. Campus am  
14. November von 10 bis 14.30 
Uhr. Die digitale Veranstaltung 
richtet sich an Leipziger ge-
meinwohlorientierte Vereine, 
Initiativen und Non-Profit-Or-
ganisationen aus allen Sparten. 

Seit Kurzem steht den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
des Leipziger Gesundheits-
amtes uniformierte Amtshilfe 
bei der Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie zur Verfügung. 
Die Bundeswehr hilft der Stadt 
sowohl mit medizinischem 
Fachpersonal zur Unterstüt-
zung der Abstrich-Teams als 
auch bei der Kontaktnach-
verfolgung. Insgesamt sind 
aktuell acht Angehörige der 
Streitkräfte hiermit befasst.

Die Soldatinnen und Solda-
ten des Sanitätsregiments 1 aus 
der Sachsen-Anhalt-Kaserne in 
Weißenfels sind zunächst für 
eine befristete Zeit im Einsatz. 
„Der Sanitätsdienst der Bun-
deswehr ist in dieser schwers-
ten Gesundheitskrise unseres 
Landes ein wichtiger Partner 
im medizinischen Bevölke-
rungsschutz. Wir unterstützen 
gerne unsere Nachbarstadt“, 
betonte Generalarzt Dr. Bruno 
Most aus Weißenfels, der die 
Leipziger Truppe am 9. Okto-
ber besuchte. 

„Ich freue mich zu sehen, 
wie in der Krise die öffent-
liche Hand noch weiter zu-
sammenrückt und uns die 
Parlamentsarmee Bundeswehr 
bei der Bewältigung dieser 
nationalen Herausforderung 
unterstützt“, kommentierte 
Verwaltungsbürgermeister 
Ulrich Hörning den Einsatz. 
Hörning verantwortet in der 
Stadtverwaltung auch die Ko-
ordinierung von Personal und 
Material zur Corona-Bekämp-
fung. Und auch die Leiterin 
des Gesundheitsamtes, Dr. 
Regine Krause-Döring, findet 
nur lobende Worte für ihre 
neuen und professionell arbei-
tenden Helfer: „Aus Sicht des 
Gesundheitsamtes ist die Zu-
sammenarbeit sehr erfreulich. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
der Bundeswehr zeichnen sich 
durch ein großes Engagement 
aus und erledigen zielgerecht 
und prägnant ihre Aufgaben. 
Dies wird als große Bereiche-
rung wertgeschätzt.“ ■

Deutsch-Griechisches  
Jugendwerk eröffnet

Das Schild ist angebracht, jetzt 
muss die neue Institution noch 
mit Leben erfüllt werden: Am 
12. Oktober haben Bundes-
familienministerin Franziska 
Giffey und OBM Burkhard 
Jung ein Deutsch-Griechisches 
Jugendwerk am Markt 10 in 
Leipzig eröffnet. Das Pendant 
dazu entsteht in Leipzigs Part-
nerstadt Thessaloniki. Zur 
Eröffnung kam deshalb auch 
hochrangiger Besuch aus der 
griechischen Hafenstadt. Un-
ter ihnen Oberbürgermeister 
Konstantinos Zervas, der die 
Gelegenheit für einen Aus-
tausch mit Amtskollege Jung 
nutzte. Hier ging es um künftige 
Kooperationen und Vorhaben 
im Bereich Jugendaustausch, 
Bildung, Soziales und Kultur. 

Zur Sprache kamen auch der-
zeit laufende Projekte, wie z. B. 
der Künstleraustausch und 
der Einsatz der von den LVB 
nach Thessaloniki verkauften 
Busse. Auf der Agenda standen 
außerdem Fachgespräche in 
der Volkshochschule und in 
Jugendeinrichtungen. ■

Organisiert wird sie durch den 
Freiwilligen-Agentur Leipzig 
e.V. und die städtische Zentrale 
für Bürgerbeteiligung „Leipzig 
weiter denken“. Die Teilnehmer 
erwarten Seminare, Workshops 
und Austauschformate für 
praxisorientiertes Know-how 
und intensives Netzwerken. Die 
Teilnahme ist kostenlos und die 
Anmeldung bis 8. November 
unter www.leipzig.de/engage
mentcampus offen. ■

Leipzig hilft Partnerstadt Kiew  
mit Pflegebetten und Tischen

Bereits zum zweiten Mal in 
diesem Jahr erhalten Alten- 
und Pflegeheime in Kiew Hilfe 
aus der Partnerstadt Leipzig. 
Am 7. Oktober gingen insge-
samt 26 gebrauchte, aber voll 
funktionsfähige, elektrische 
Pflegebetten sowie 15 Tische 
auf die Reise in die Ukraine. 
Die dringend benötigten Möbel 
werden vom Obersten Medizi-
nischen Versorgungszentrum 
des öffentlichen Dienstes der 

Ukraine in Kiew an bedürftige 
Einrichtungen verteilt. Die Bet-
ten und Tische kommen aus den 
Leipziger Städtischen Alten-
pflegeheimen, den Transport 
hat das Referat Internationale 
Zusammenarbeit gemeinsam 
mit der Ukrainischen Gemein-
de Leipzig sowie der Kiewer 
Stiftung „Krym z Ukrainoyu“ 
organisiert. Im Mai 2020  sind 
bereits 39 Betten nach Kiew 
geliefert worden. ■

rund 1800 Euro im Jahr 2018.
Dies spiegelt auch die Ent-

wicklung der Arbeitslosenzah-
len wider, die von 21,3 Prozent 
im Jahr 2005 bis auf 5,9 Prozent 
im Dezember 2019 sanken – 

trotz starker Zuwanderung. 
Vom tiefsten Stand der Einwoh-
nerzahl 1998 mit 437 000 ging es 
bis 2019 auf 601 000 herauf. Das 
zeitgleich gestiegene Steuerauf-
kommen half der Stadt auch bei 
der Senkung ihrer Schulden – 
von 911 auf 478 Millionen Euro. 

Beim Blick auf die Zahlen 
vergleichbarer Großstädte steht 
die Messestadt aber immer 
noch schlecht da. Mit einem 
verfügbaren Jahreseinkommen 
von 16 300 Euro liegt Leipzig 
auf dem letzten Platz. Zum 
Vergleich: Ein Düsseldorfer 
hat durchschnittlich 25 000 
Euro zur Verfügung. Der ganze 
Trendbericht steht online unter:

Die Lebenszufriedenheit der Leipziger ist seit 1990 gestiegen – trotz 
wirtschaftlicher Dellen. Grafik: Amt für Statistik und Wahlen
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Mehr Lebenszufriedenheit, mehr Geld, aber im Städtevergleich noch immer hinten

Auf gute Kontakte: Burkhard 
Jung und Franziska Giffey bei der 
Eröffnung.  Foto: Stadt Leipzig  

■  Stadtbüro aktuell

Das Stadtbüro ist Anlaufpunkt 
für Leipziger, die sich informie-
ren oder einbringen wollen:

20. Oktober: 15-18 Uhr, En-
gagement.Impuls: Beratung 
für ehrenamtlich Interessier-
te. Veranstalter: Freiwilligen 
Agentur-Leipzig e. V. 

23. Oktober: 10-16 Uhr, Tag des 
Einbruchschutzes (s. Seite 6).

29. Oktober: 18 Uhr, öffentliche 
Sitzung des Stadtbezirksbeira-
tes Mitte.

Ort:  Burgplatz 1/Stadthaus, 
Zugang Markgrafenstraße 3

Öffnungszeiten:  
Mo.-Do.  13.00-18.00 Uhr
Fr.   13.00-16.00 Uhr

www.leipzig.de/
stadtbuero

Anzeigen

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Baumpflege,Baumfällung, 
Obstbaumschnitt auch auf 
engstem Raum mittels Seil-
klettertechnik. Kostenfreies 
Angebot! pro–altura.de Inh. H. 
Proft 0157 - 80 65 57 46

www.febro.de
Febro Massivhaus

0341 / 56 14 631

Diezmannstraße 14 · 04207 Leipzig

– gegründet 1986 / in Leipzig seit 1994 aktiv –

Diezmannstraße 14 · 04207 Leipzig

Telefon 03 41 - 2 15 96 40
info-v@volpina.gmbh / www.volpina-hausverwaltung.de

Verk. an Selbstnutzer (o. Anleger)

schöne seniorengerechte
Neubau-3-Zi.-ETW

in Schkeuditzer Kleinstwohnanlage,
u.a.m. Aufzug, großem Südbalkon

mit Blick ins Grüne, Garage/SP,
derzeit noch indiv. Vorstellungen
bzgl. Ausstattung etc. möglich,

auch Finanzierungshilfe
Telefon: 0341/46 12 606

oder 0171/99 199 53

So können Verbraucher steigenden Energiepreisen 
ein Schnippchen schlagen

(djd). Haushalte in Deutschland 
müssen sich ab Anfang 2021 auf 
deutlich steigende Heizölpreise 
einstellen. Der Aufschlag wird 
bei mindestens 8 Cent pro Liter 
liegen. Hier die wichtigsten 
Fragen und Antworten. Warum 
steigen die Preise für Heizöl und 
Erdgas? Im Rahmen des Ende 

2019 geschnürten Klimaschutz-
pakets hat die Bundesregierung 
beschlossen, in Deutschland 
ab 2021 eine CO2-Bepreisung 
für fossile Brennstoffe einzu-
führen. Diese geht über den 
EU-Emissionshandel hinaus. Die 
Maßnahme zielt darauf ab, die 
CO2-Emissionen in den Sektoren 

Gebäude und Verkehr zu senken, 
um die Reduzierungsziele des 
Klimaschutzplans 2030 zu errei-
chen. Der CO2-Preis wird im Jahr 
2021 auf voraussichtlich 25 Euro 
je Tonne emittiertes CO2 steigen, 
2025 sollen es bereits 55 Euro pro 
Tonne sein. Wie können Ver-
braucher beim Heizöl reagieren? 
Heizöl kann bevorratet werden, 
mit einer Bestellung deutlich vor 
Jahresende kann man zunächst 
einmal der Preissteigerung ent-
gehen. Wie können Verbraucher 
beim Erdgas reagieren? Hier hilft 
der Wechsel zu einem günsti-
geren Anbieter, unter www.
leu-erdgas.de etwa gibt es einen 
Online-Tarifrechner. Mehr Infos 
erhält man auch unter der gebüh-
renfreien Hotline 0800-899899-0.

http://www.leipzig.de/engagementcampus
http://www.leipzig.de/engagementcampus
http://www.leipzig.de/stadtbuero
http://www.leipzig.de/stadtbuero
http://www.leipzig.de/statistik
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Einbruchschutz:  
Infotag im Stadtbüro

Am 23. Oktober können sich 
die Leipziger im Stadtbüro 
(Stadthaus, Burgplatz 1, Zugang 
über Markgrafenstraße 3) von  
10 bis 16 Uhr kostenlos zum 
Thema „Einbruchschutz“ bera-
ten lassen. Die Polizei informiert 
mit dem Kommunalen Präven-
tionsrat (KPR) über effektive 
Sicherungsmaßnahmen.

Mit Beginn der dunklen 
Jahreszeit nutzen Diebe die 
früh einsetzende Dämmerung, 
um unbemerkt in Häuser und 
Wohnungen einzusteigen. 
Ein Einbruch in die eigenen 
vier Wände bedeutet für viele 
Menschen einen großen Schock. 
Harald Schmidt, Einbruch-

schutzexperte und Geschäfts-
führer der Polizeilichen Krimi-
nalprävention: „Weit über ein 
Drittel aller Einbrüche scheitern 
bereits an einer guten Sicherung 
der Häuser oder Wohnungen.“ 

Eine wirksame Prävention 
beginnt mit dem richtigen Ver-
halten und einer aufmerksamen 
Nachbarschaft. Die Veranstal-
tung im Stadtbüro informiert 
zu Fragen wie „Wie sieht ein 
gutes Zusatzschloss aus?“ oder 
„Welche Fenstersicherung ist 
geeignet oder wie funktioniert 
eine Einbruchmeldeanlage?“ 
Über die Beratung hinaus ist 
neues und überarbeitetes Info-
material erhältlich. ■

Im Rahmen des 8. Bundeswett-
bewerbs „Vorbildliche Strate-
gien kommunaler Suchtprä-
vention“ hat der Fachbereich 
Familienhilfe des Zentrums für 
Drogenhilfe des Städtischen 
Klinikums St. Georg, Eigen-
betrieb der Stadt Leipzig, die 
Sonderauszeichnung für die 
präventiven Gruppenangebote 
für Kinder aus suchtbelasteten 
Familien erhalten. Der Preis ist 
mit 5000 Euro dotiert.

Besonders gelobt wur-
den die Angebote aus den 
Bereichen Psychoedukation, 
Förderung der Resilienz und 
Stressreduktion für Kinder 
im Alter von sieben bis zwölf 
Jahren, mit dem Ziel, das Risiko 
einer eigenen psychischen Er-
krankung zu minimieren oder 
zu verhindern. 

„Die Enttabuisierung des 
Themas ,Suchterkrankung‘ 
und die Vermittlung von 
Stressbewältigungsstrategi-
en sowie die Erhöhung des 
Selbstwertgefühls stehen für 
uns bei unserer Arbeit in die-
sem Projekt an erster Stelle“, 
erklärt Heidrun Hessel, Sozi-
alarbeiterin und Leiterin der 
Kindergruppenangebote am 
Klinikum Sankt Georg. „Die 
Kinder erfahren auf diese Wei-
se, dass sie nicht allein sind und 
auch nicht die Verantwortung 
tragen.“

Preis für Prävention 
an Drogenhilfe

Dr. Iris Minde, Direktorin 
des Eigenbetriebs, lobt die 
Arbeit der Sozialarbeiter: 
„Dass das große Engagement 
des ganzen Teams mit einem 
Preis gewürdigt wurde, freut 
mich sehr und ich gratuliere 
und danke allen Beteiligten 
an dieser Stelle, die zu diesem 
Erfolg beigetragen haben.“

Insgesamt wurden am  
22. September elf Städte, 
Gemeinden und Landkreise 
für ihre Aktivitäten zur wir-
kungsvollen Suchtprävention 
ausgezeichnet. Neben einer 
allgemeinen Kategorie war 
durch den GKV-Spitzenver-
band (Interessenvertretung 
der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen in Deutschland) 
der Sonderpreis zum Thema 
„Gesundheitsförderung und 
Prävention für Kinder aus 
suchtbelasteten Familien“ 
ausgelobt worden.

Wer mehr zur Arbeit des 
Zentrums für Drogenhilfe wis-
sen will oder selbst Rat sucht, 
kann sich an Manuela Hübner 
beim Gesundheitsamt unter 
Tel. 1 23 67 68 oder manuela.
huebner@leipzig.de wenden 
oder an Anja Lenk im Zentrum 
unter Tel. 6 81 35 44 oder zf-
drogenhilfe@sanktgeorg.de. ■

Arbeit mit Kindern ausgezeichnet

Familienfreundlichkeit belohnt

Preisübergabe mit Abstand: Koordinatorin Felicia Ax, Claudia Kretzschmann (Zukunftswerkstatt In-
klusion), Harald Kohl (Sparkasse), Sebastian Günther (Auwaldstation), Dirk Wottgen (BMW-Werk) 
und Bürgermeisterin Vicki Felthaus (v.l.) vor dem Stadtbüro. Foto: Martin Neuhof

In Leipzig sind die 12. Fami-
lienfreundlichkeitspreise ver-
liehen worden. Der 1. Platz 
– mit 2000 Euro dotiert – ging 
an das Werk 2, Kulturfabrik 
Leipzig e.V. Den zweiten Platz 
(1500 Euro) erhielt das Projekt 
MAQAM des Mütterzentrum 
Leipzig e.V., den dritten (1000 
Euro) die Hospizium Leipzig 
gGmbH für ihr Projekt „Hos-
pizium bildet Kinder“. 

Den mit ebenfalls 1000 Euro do-
tierten und erstmals vergebenen 
Sonderpreis „Umwelt & Fami-
lie“ konnte der Förderverein 
Auwaldstation und Schlosspark 
Lützschena e.V. in Empfang 
nehmen. Die Kinderjury hat 
2000 Euro an ihren diesjährigen 
Favoriten Zukunftswerkstatt In-
klusion Leipzig e.V. übergeben. 

Die Preise wurden in kleins-
tem Rahmen im Stadtbüro an 
Leipziger Projekte und Perso-
nen überreicht, die sich ganz 
besonders für Familienfreund-
lichkeit in der Stadt engagieren. 
„Es ist mir eine besondere 
Freude, gleich zu Beginn meiner 
Tätigkeit diese Auszeichnungen 
vornehmen zu können. Leipzig 
steht für eine familienfreund-
liche Stadt, die sie nur durch 
die zahlreichen Angebote von 
Vereinen, Organisationen und 
Einrichtungen sein kann. Daher 

ist der Familienfreundlich-
keitspreis einer der wichtigsten 
Preise, den wir vergeben kön-
nen“, erklärte Vicki Felthaus, 
Beigeordnete für Jugend, Schule 
und Demokratie.

Hauptsponsor des Preises 
ist die Leipziger Stadtholding. 
„Wir als Teil der Leipziger Kom-
munalwirtschaft haben eine 

Verantwortung dafür, dass sich 
die Menschen in Leipzig wohl- 
fühlen – und Familienfreund-
lichkeit ist dafür ein wichtiger 
Beitrag“, sagte Volkmar Müller, 
Geschäftsführer der Leipziger 
Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft. Die Preisgelder 
wurden von der Leipziger 
Messe GmbH, der Sparkasse 

Stadt zeichnet Werk 2, Mütterzentrum und Hospizium Leipzig aus / Sonderpreis für Auwaldstation

Der südliche Teil der öffentli-
chen Grünfläche am Wasser-
schloss Leutzsch wird derzeit 
mit verschiedenen Spiel- und 
Bewegungsangeboten für 
Jugendliche ausgestattet. Die 
beliebte Betonstein-Spirale 
wird instandgesetzt sowie 
die Streetballanlage erneuert 
und mit einem geräuschdäm-
menden Spielbelag versehen. 
Zusätzlich sollen eine Calis-
thenicsanlage für funktionel-
les Körpergewichtstraining, 
eine Tischtennisplatte und 
eine Fläche zum Boulespielen 

Leipzig und dem BMW Group 
Werk Leipzig gestiftet.

Die Jury hatte insgesamt 
zehn und die Kinderjury drei 
Vorschläge in die engere Wahl 
gezogen und vor Ort besucht. 
Dies war nur in kleinem Kreis 
möglich. Freuen dürfen sich alle 
Nominierten – sie erhalten als 
Anerkennung eine Urkunde. ■

Die Schulbibliothekarische 
Arbeitsstelle der Stadt sucht 
gemeinsam mit dem Träger 
des Freiwilligendienstes aller 
Generationen (FdaG), dem 
DRK-Landesverband Sach-
sen, drei Ehrenamtler, die 
sich in den Lesesälen von 
drei Leipziger Schulen en-
gagieren. Standorte sind die 
Brüder-Grimm-Grundschule 
in Paunsdorf, die Grundschule 
am Auensee in Wahren und 
die Grundschule Stahmeln in 
Lützschehna.

Die Freiwilligen sollen unter 
anderem neue Medien in den 
Bestand aufnehmen, Veran-
staltungen des Lehrpersonals 
unterstützen und den Schülern 
bei der Auswahl von Büchern, 
CDs und Spielen helfen.

Vorgesehen ist ein Einsatz 
zwischen 6 und 24 Monaten 
mit flexiblen Dienstzeiten 
zwischen 10, 15 und 20 Stun-
den pro Woche. Dafür wird 
eine Aufwandsentschädigung 
von 75 bis 150 Euro pro Monat 
gezahlt. Bewerbungen sind bis 
31. Dezember 2020 möglich an 
freiwilligendienste@drksach 
sen.de. Mehr Informationen 
gibt es unter Tel. 98 97 13 50. ■

geschaffen werden. Außer-
dem sollen neue Sitzbänke 
und Fahrradstellplätze die 
Aufenthaltsqualität erhöhen. 
Bäume und Sträucher wer-
den gepflanzt. Ein Balkon 
mit Blick ins Quartier, neue 
Treppenanlagen sowie bar-
rierefreie Zugänge von der 
William-Zipperer- und der 
Hans-Driesch-Straße aus 
runden das Bild ab.

893 000 Euro werden dafür 
investiert. Ab Ende Juni 2021 
wird der Stadtteilpark wieder 
vollständig nutzbar sein. ■

Zum nächstmöglichen Zeit-
punkt soll die Schulsozialar-
beit an der Adolph-Diester-
weg-Schule, Förderzentrum 
der Stadt Leipzig (Portitzer 
Straße 1, 04318 Leipzig), in 
neue Trägerschaft überge-
ben werden. Die fachlichen 
Anforderungen an das Leis-
tungsangebot der Schulso-
zialarbeit basieren auf dem 
Förderkonzept zur Richtlinie 
des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Soziales und Ver-
braucherschutz (FRL Schulso-
zialarbeit; www.ksv-sachsen. 

de/kinder-und-jugendliche/
ju gendhilfefoerderung/schul 
sozialarbeit). 

Den Freien Trägern der 
Jugendhilfe wird Gelegenheit 
gegeben, bis zum 30. Oktober 
2020, 12 Uhr, Leistungsange-
bote abzugeben. Das Förder-
konzept zur Förderrichtlinie 
sowie die Gliederungsvorga-
ben sind unter www.leipzig.
de/jugend-familie-und-sozi-
ales zu finden. Fachinhaltliche 
Fragen beantwortet Claudia 
Steudel, Tel. 1 23 47 82, E-Mail: 
claudia.steudel@leipzig.de. ■

Gesucht: Freiwillige 
für Leseförderung

Schulsozialarbeit an  
Adolph-Diesterweg-Schule ausgeschrieben

Grünfläche am Wasserschloss Leutzsch  
bekommt Spiel- und Sportgeräte

Turnfest 
sucht Helfer

Die Ausrichtung einer Groß-
veranstaltung wie dem Inter-
nationalen Deutschen Turnfest 
Leipzig 2021 ist nur mit der 
Hilfe von zahlreichen Freiwil-
ligen denkbar. Daher werden 
Volunteers gesucht. Ob hautnah 
am Wettkampfgeschehen, in 
einem der Gemeinschaftsquar-
tiere oder hinter den Kulissen 
der Shows und Vorführungen 
– die Turnfesthelden tragen zu 
einem reibungslosen Ablauf bei 
und machen das Turnfest zu 
einem unvergesslichen Event. 
Anmelden kann man sich über 
die Internetseite www.turnfest.
de/volunteers.

Für gewöhnlich übernachten 
die Teilnehmer des Turnfestes 
in Schulen. Für die Betreuung 
dieser Gemeinschaftsunter-
künfte vom 11. bis 17. Mai 2021 
werden engagierte Teams ge-
sucht. Abhängig von der Größe 
werden zwischen fünf und zehn 
Personen als Frühstückshelfer, 
für die Tagesbetreuung und 
als Quartiermanager benötigt. 
Für ihren Beitrag erhalten die 
Quartierteams eine Aufwands-
entschädigung. Bei Interesse bei 
Anne Pannier melden: anne.
pannier@turnfest.de. ■

Fürs Turnfest werden Freiwilli-
ge gesucht. Foto: DTB

www.sanktgeorg.de/
patienten-besucher

Drei unter einem Dach

Kita, Frühförderstelle und 
Wohngemeinschaft unter 
einem Dach: Am 2. Oktober 
haben die Johanniter Leipzig 
diese neue und komplexe 
Betreuungseinrichtung in der 
Schönefelder Stöckelstraße 
37-41 eröffnet. Der Neubau, 
von der Malios Vermögens-
verwaltung GmbH für etwa 
6,5 Millionen Euro errichtet, 
bietet auf drei Etagen rund 
3 400 m² Platz für die drei. 
„HOCHhinaus“ – die integ-
rative Kita kann 190 Kinder 
aufnehmen. Daneben arbei-
tet hier die Interdisziplinäre 
Frühförderstelle „JoSchua“, 
die Ergotherapie und Logo-
pädie anbietet. Für 28 Kinder 
und Jugendliche ist die Kin-

der- und Jugendwohngruppe 
„Mogli“ gedacht. Hier haben 
Jugendämter die Möglichkeit, 
Kindern, die bei ihren Eltern 
gefährdet sind, ein neues, zeit-
weiliges Zuhause zu geben.  
In speziellen Wohngruppen 
werden sie betreut, erfahren 
Sicherheit, Tagesstruktur und 
ein vertrauensvolles Mitein-
ander. Mit dieser komplexen 
Einrichtung begegnen die 
Johanniter dem steigenden 
Bedarf an Kita-Plätzen sowie 
einem akuten Bedarf an einer 
stationären Einrichtung für 
Kinder und Jugendliche in 
Leipzig-Schönefeld. Auch die 
Stadt Leipzig wird die Ein-
richtung nutzen und anfallen-
de Mietkosten refinanzieren. ■

Neue Förder- und Betreuungseinrichtung in der Stöckelstraße eröffnet / Stadt finanziert mit

Freudiger Moment: Ines Heber (r.) vom Amt für Jugend, Familie und 
Bildung übergibt den Schlüssel für die neue Einrichtung an Kita-Lei-
terin Nadine Diwisch. Foto: Leipziger Kinderstiftung / Marcus Fröhner

Katja Büchel soll neue Leiterin  
des Sportamtes werden

OBM Burkhard Jung 
schlägt dem Stadtrat 
Katja Büchel als neue 
Leiterin des Amts für 
Sport vor, der vor-
aussichtlich in seiner 
Novembersitzung über 
den Vorschlag befinden 
wird. Die Stelle wird ab 
April 2021 besetzt.

Die 1982 in Leipzig 
geborene Büchel soll 
auf Kerstin Kirmes folgen, die 
Anfang 2021 in den Ruhestand 
verabschiedet wird. Auf die 
Ausschreibung waren 79 Be-
werbungen eingegangen. Die 

Auswahlkommission 
bestand aus Vertrete-
rinnen und Vertretern 
des Stadtrates sowie 
der Verwaltung. 

Katja Büchel leitet 
aktuell das Amt für 
Gebäudemanagement 
der Stadt Reutlingen. 
Zuvor war die Dip-
lom-Architektin bei 
der Stadt Dresden 

angestellt. Unter anderem 
koordinierte sie während der 
FIFA Frauen WM in Dresden 
den Stadionumbau und die 
Trainingsstätten. ■

Katja Büchel.
 Foto: Gaby Höss 

Anzeigen

Es muss nicht immer Obst sein, 
um Vitamine zu tanken. Auch die 

Hähnchenfleisch unter anderem 
mit Vitamin B12 punktet, steckt 

Hähnchenbrust 
auf Kürbiscreme

Zutaten (für 4 Personen):

Butterschmalz

Zubereitung:

Heiß auf 
Hähnchen
Wenig Fett, viel Eiweiß, 
vielseitig und immer 
lecker – Hähnchen� eisch 
ist ideal für � gur- und 
gesundheitsbewusste Ge-
nießer. Achten Sie beim 
Einkauf stets auf die 
deutsche Herkunft, denn 
nur diese garantiert 
hohe heimische Stan-
dards. 

Entdecken Sie weitere herbstliche Rezeptideen unter

welove.deutsches-ge� ügel.de

Für Ihre Reservierung:      0341 / 960 33 06 • www.Lerchennest-Leipzig.de

Das Lerchennest

Weihnachten 
auf sächsisch. 
Wir bieten Ihnen 

Für Ihre Reservierung:      0341 / 960 33 06 • www.Lerchennest-Leipzig.de

Das Lerchennest

Weihnachten 
auf sächsisch. 
Wir bieten Ihnen 
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■ Termine

In der Ratsversammlung am 16.09.2020 wurde die 
Gründach-Förderrichtlinie der Stadt Leipzig (VII-
DS-01442) beschlossen. Rechtsgrundlage ist § 4 (1) 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO).  Es stehen für die kommenden 
Jahre jeweils 500.000 Euro für die Förderung von 
Gründächern zur Verfügung. 
Mit der Förderrichtlinie soll in Leipzig der Bau 
von Gründächern besonders in den Gebieten 
gefördert werden, in denen die Auswirkungen 
des Klimawandels besonders groß sind. Des-
halb wird in sogenannten stadtklimatischen 
Sanierungsbereichen mit 50 %, in sogenannten 
Ergänzungsbereichen mit 25% und im restlichen 
Stadtgebiet mit 10% gefördert. 
Deshalb wird in sogenannten stadtklimatischen 
Sanierungsbereichen mit 50 %, in sogenannten 
Ergänzungsbereichen mit 25 % und im restlichen 
Stadtgebiet mit 10 % gefördert. Eine Darstellung 
der Fördergebiete wird bis Ende Oktober 2020 im 
Stadtplan auf der Internetseite der Stadt Leipzig 
veröffentlicht. Die Stadt Leipzig gewährt Zu-
wendungen als nicht rückzuzahlenden Zuschuss 
ausschließlich als Projektförderung.

Ausführungsarbeiten der Dachbegrünung von der 
Wurzelschutzschicht bis zu den Pflanzen sowie 
die Fertigstellungspflege, bis 12 Monate nach dem 
Einbringen der Pflanzung/Aussaat.
Mit dem Antragsformular ist beim Amt für 
Umweltschutz u. a. auch ein verbindliches 
Angebot, eine Kostenberechnung und Pla-
nungsunterlagen einzureichen. Anträge können 
jederzeit gestellt werden und werden nach 
Eingang bearbeitet und beschieden. Sie können 
nur berücksichtigt werden, soweit und so lange 
Haushaltsmittel vorhanden sind. Zuwendungen 
werden zukunftsbezogen bewilligt. Eine Förde-
rung bereits begonnener oder durchgeführter 
Maßnahmen ist demnach nicht zulässig. Als 
Beginn der Maßnahme ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnen-
den Lieferungs- und Leistungsvertrages (ohne 
Rücktrittsrecht) zu werten. Ein vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn kann allerdings beantragt 
und bewilligt werden.
Grüne Dächer helfen nicht nur gegen den Hit-
zestress in der Stadt, sondern bieten auch zahl-
reiche Vorteile für die Bauenden selbst. Einerseits 

Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen als nicht 
rückzuzahlenden Zuschuss ausschließlich als 
Projektförderung. Antragsberechtigt sind die im 
Besitz des Grundstücks befindlichen Personen und 
diesen Gleichgestellte sowie eine bevollmächtigte 
Vertretung mit entsprechender nachgewiesener 
Bevollmächtigung.
Gefördert wird ab 10 m2 Nettovegetationsfläche 
und einer Mindestaufbaustärke von 10 cm (Sub-
stratschicht). Die Dachbegrünungsmaßnahmen 
sind auf Dauer anzulegen und sollen im Sinne 
der Nachhaltigkeit mindestens 15 Jahre bestehen 
bleiben. Die Zuwendung ist auf max. 50.000 Euro 
je Vorhaben begrenzt.
Bei der Kombination mit Photovoltaik und/
oder Solarthermie werden Mehrkosten, die bei 
der Errichtung einer Photovoltaik- und/oder 
Solarthermie-Anlage auf einem Gründach ge-
genüber der Errichtung auf einem Normaldach 
anfallen, zu 100 % gefördert. Gefördert werden 
u. a.: ggf. erforderliche Statiküberprüfungen, 
Material (Dachabdichtung, Schutz- und Spei-
cherfliese, Wasserrückhalteelemente, Filterflies, 
Substrat, Vegetation), die Planungs-, Bau- und 

wirkt sich die Ästhetik für die umliegenden 
Wohnparteien positiv aus. Eine Freiraumnutzung 
bei begehbaren Gründächern bietet andererseits 
weitere Nutzungsmöglichkeiten. Außerdem 
wirkt sich auch der erhöhte Schallschutz und die 
Wärmedämmung positiv auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit aus. Nicht vernachlässigt 
werden sollte der höhere Wirkungsgrad von 
Photovoltaik-Anlagen über einem Gründach und 
die längere Haltbarkeit der Dachhaut. Intensive 
Begrünungen haben weiterhin einen sehr großen 
Wasserrückhalt, was die Gefahr von Überschwem-
mungen vermindert.
Für eine extensive, insektenfreundliche Begrü-
nung empfiehlt das Amt für Umweltschutz die 
„Leipziger Gründachmischung“. Diese ist regional 
angepasst und besteht aus Kräutern, Gräsern 
und Steingartengewächsen. Erhältlich sind die 
Samenmischungen kostenlos im Umweltinforma-
tionszentrum, solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der 
Telefonnummer 1 23 67 11 sowie persönlich im 
UiZ (Prager Straße 118-136, Haus A.II), Di. und 
Do. jeweils 10.00-12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr. ■

Bekanntmachung der Gründach-Förderrichtlinie der Stadt Leipzig

Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Leipzig 
stellte in der Sitzung am 30.09.2020 das nach-
folgende Wahlergebnis der Wiederholung der 
Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat Rückmars-
dorf vom 27.09.2019 fest. 
Die Angaben zu jedem Bewerber umfassen 
Name, Vorname; Beruf bzw. Stand; erreichte 
gültige Stimmen. Die Namen der Gewählten 
sowie deren erzielte Stimmenzahl sind durch 
Fettdruck hervorgehoben. Das Kürzel E steht 
bei Ersatzpersonen. Die numerische Ergänzung 
zeigt die Reihenfolge der Ersatzpersonen an.
Wahlberechtigte 2 665
Wähler  1 023
ungültige Stimmzettel 9
gültige Stimmzettel 1 014
gültige Stimmen  2 992
    Stimmen Sitze
VfR   1 370 1
WVR   1 219 1
AfD   403 0
1 Verantwortung für Rückmarsdorf (VfR)
Scheibe, Steve; Baugeräteführer; 840 (G)
Tennhardt, Hardi; Kaufmann; 530 (E)
2 Wählervereinigung Rückmarsdorf (WVR)
Kluth, Cornelia; Diplomingenieurökonomin; 
863 (G)
Müller, Robert; IT-Berater; 215 (E1)
Frantz, Kai; Servicetechniker; 141 (E2)

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I 
S. 94), das zuletzt durch Artikel 117 der Verord-
nung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht: 
Die Netz Leipzig GmbH hat bei der Stadt Leip-
zig als untere Wasserbehörde eine Erlaubnis 
für die vorübergehende Entnahme von ca. 
59.000 m³ Grundwasser zur Trockenhaltung 
der Baugruben im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben Ersatzneubau Gashochdrucklei-
tung DN 300, Armaturengruppe „Neue Linie“ 
bis Übergabepunkt Betriebsgelände Bornai-
sche Straße 120“ und für die breitflächige 
Versickerung des geförderten Grundwassers 
beantragt. Für das Vorhaben war gemäß § 7 
Absatz 2 UVPG eine standortbezogene Vor-
prüfung über die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-
Pflicht) durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 3 
UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre Feststellung 
der Öffentlichkeit bekannt.
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-
Pflicht nicht vorliegt, weil das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen haben kann. Folgende Gründe werden 
für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht als 
wesentlich angesehen: Es handelt sich um 

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses 
für die Wiederholung der Ergänzungswahl zum 

Ortschaftsrat Rückmarsdorf am 27.09.2020

Bekanntmachung zum Vollzug des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) Az. 36.01-36.10.18/GWA-20/20
eine vorübergehende Grundwasserbenutzung 
mit einer geplanten Dauer von 6 Monaten. Die 
Absenkung des Grundwasserspiegels erfolgt 
in Bauabschnitten von ca. 90 m in Zeiträumen 
von ca. 21 Tagen. Die Auswirkungen der Ab-
senkung des Grundwasserspiegels wurden 
als unerheblich eingestuft. Eine erhebliche 
Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit 
als Folge der Grundwasserentnahme ist nicht 
zu erwarten. Durch die Überwachung der 
Qualität des geförderten Grundwassers wird 
gewährleistet, dass kein schadstoffbelastetes 
Grundwasser in die angrenzenden Flächen 
gelangt. Eine Beeinflussung von Luft, Klima, 
Landschaft, Tieren oder der biologischen 
Vielfalt erfolgt durch die Grundwasserent-
nahme nicht. Negative Auswirkungen auf 
Bauwerke und bautechnische Infrastruktur 
sind unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, 
dass durch das Vorhaben keine nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
UVPG die vorgenannte Entscheidung der Stadt 
Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■

Leipzig, 30.09.2020
Amt für Umweltschutz

3 Alternative für Deutschland (AfD)
Leske, Martin; Einzelhandelskaufmann; 403

Wahlanfechtung
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und 
jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen 
entfallen sind, kann gemäß § 25 Kommunal-
wahlgesetz innerhalb einer Woche nach der 
öffentlichen Bekanntmachung des Wahler-
gebnisses gegen die Wahl unter Angabe des 
Grundes Einspruch bei der Landesdirektion 
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 
Chemnitz, oder den Dienststellen der Lan-
desdirektion Sachsen in Dresden, Stauffen-
bergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig, 
Braustraße 2, 04107 Leipzig, erheben. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist können 
weitere Einspruchsgründe nicht mehr gel-
tend gemacht werden. Der Einspruch eines 
Einsprechenden, der nicht die Verletzung 
seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, 
wenn ihm ein Prozent der Wahlberechtigten 
(mindestens 27 Wahlberechtigte) beitreten. Die 
Anfechtung der Wahl muss schriftlich oder 
zur Niederschrift gegenüber der Landesdi-
rektion Sachsen erfolgen. Die Übermittlung 
in elektronischer Form ist unzulässig. ■

Amt für Statistik und Wahlen

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde am 06.10.2020 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-004982-VV-63.30-JBO 
einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umnutzung Hinterhaus von 1 Gewerbe-
einheit in 4 Wohneinheiten, Michael-Kaz-
mierczak-Straße 29“, Leipzig, Gemarkung 
Gohlis, Flurstück 836 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung  
Hinterhaus von 1 Gewerbeeinheit in 4 Wohneinheiten,  

Michael-Kazmierczak-Straße 29“, Leipzig,  
Gemarkung Gohlis, Flurstück 836

(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
2. Mit der Baugenehmigung wird die Ab-

weichung Nr. 1 nach § 67 Abs. 1 SächsBO 
zugelassen, dass ein Teil der nördlichen 
(seitlichen) Abstandsfläche des Hinter-
gebäudes Michael-Kazmierczak-Straße 
29 auf das Nachbargrundstück Michael-
Kazmierczak-Straße 27 fällt. Die gesetzliche 
Anforderung nach § 6 Abs. 1 SächsBO, dass 
die Abstandsflächen auf dem Baugrund-
stück liegen müssen, wird nicht erfüllt.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
West, SG Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt;  § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager Herrn 
Bollrich unter der Telefonnummer 1 23 52 40 
gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. 
I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) geändert 
worden ist, wird folgendes bekannt gemacht: 
Die LE 5 Projekt GmbH hat bei der Stadt Leipzig 
als untere Wasserbehörde eine Erlaubnis für die 
vorübergehende Entnahme von ca. 170.000 m³ 
Grundwasser zur Trockenhaltung der Baugru-
be im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 
Wilhelminenstraße 1-5 und für die Einleitung 
des geförderten Grundwassers in die Nördliche 
Rietzschke beantragt. Für das Vorhaben war 
gemäß § 7 Absatz 1 UVPG eine allgemeine 
Vorprüfung über die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-
Pflicht) durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 3 
UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre Feststellung 
der Öffentlichkeit bekannt.
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-
Pflicht nicht vorliegt, weil das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann. Folgende Gründe werden für das 
Nichtbestehen der UVP-Pflicht als wesentlich 
angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende 
Grundwasserbenutzung mit einer geplanten 
Dauer von 18 Wochen. Nach Abschluss der 

bauzeitlichen Absenkung des Grundwasser-
spiegels ist davon auszugehen, dass sich die 
ursprünglichen Verhältnisse im Grundwasser 
innerhalb kurzer Zeit wieder einstellen. Der Wie-
deranstieg des Grundwasserstands ist bis zum 
Erreichen eines (quasi) stationären Zustands 
zu überwachen. Eine erhebliche Veränderung 
der Grundwasserbeschaffenheit als Folge der 
Grundwasserentnahme ist nicht zu erwarten.
Umweltrechtlich geschützte Gebiete sind von 
dem Vorhaben nicht betroffen. Durch die Über-
wachung der Qualität des geförderten Grund-
wassers wird gewährleistet, dass kein schad-
stoffbelastetes Grundwasser in die Nördliche 
Rietzschke eingeleitet wird. Eine Beeinflussung 
von Luft, Klima, Landschaft, Tieren oder der 
biologischen Vielfalt erfolgt durch die Grund-
wasserentnahme nicht. Negative Auswirkungen 
auf Bauwerke und bautechnische Infrastruktur 
sind unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, 
dass durch das Vorhaben keine nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
UVPG die vorgenannte Entscheidung der Stadt 
Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■
Leipzig, 06.10.2020    

Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig  
zum Vollzug des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
Az. 36.01-36.10.18/GWA-06/20, EO-08/20

Gemäß § 17 der Durchführungsverordnung 
zum Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz – SächsVermKatG in der jeweils geltenden 
Fassung
In der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
wurden an den Flurstücken: 2056, 2057, 2063, 
2055d, 2055c, 4251 die Flurstücksgrenzen durch 
eine Katastervermessung bestimmt und ab-
gemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und 
Erbbauberechtigten  werden die Ergebnisse 
der Grenzbestimmung  und Abmarkung durch 
Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten 
auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
des Inneren zur Durchführung des sächsischen 
Vermessungsgesetzes (Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungs- u. 
Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 6. Juli 
2011 (SächsGVBl. S. 275).
Die Ergebnisse liegen ab dem 28.10.2020 bis 
zum 28.11.2020 in meinen Geschäftsräumen: 

Dieskaustraße 169 in 04249 Leipzig, Montag 
bis Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, zur Ein-
sichtnahme bereit. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 5 
SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 
05.12.2020 als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Te-
lefonnummer 0341/9800611 zur Verfügung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung können die be-
troffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwer-
den der Bekanntgabe Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei mir oder dem Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 
Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. ■

Leipzig, 05.10.2020
gez. Sylvia Scheffer

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Offenlegung von Ergebnissen  
einer Grenzwiederherstellung und Abmarkung

Aufgrund der aktuellen Lage wird auf die 
Möglichkeit hingewiesen, den Sitzungen über 
Videokonferenz zu verfolgen. Anmeldung unter 
bfr@leipzig.de und https://ratsinfo.leipzig.de
Stadtbezirksbeirat West
26.10., 18.00 Uhr, Freizeittreff „Völkerfreund-
schaft“, Großer Saal, Stuttgarter Allee 9
- Gesamtkonzept zur Einführung eines Bürger-

haushaltes in der Stadt Leipzig – 10. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung

- Satzung zur Aufhebung der Entwicklungs-
satzung „Städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme für die Kaserne Schönau und Flächen 
südlich der Lyoner Straße, einschließlich eines 
Anpassungsgebiets nordöstlich der Kreuzung 
Lützner Straße/ Schönauer Ring“

- Bebauungsplan Nr. 459 „Energiestandort 
Lausen“; Stadtbezirk: West, Ortsteil: Lausen-
Grünau; Aufstellungsbeschluss

- Attraktive Großwohnsiedlungen – Reakti-
vierung von noch ungenutztem Potenzial 
für einen vielfältigen und attraktiven Woh-
nungsmarkt

- Attraktive Großwohnsiedlungen – Reakti-
vierung von noch ungenutztem Potenzial 
für einen vielfältigen und attraktiven Woh-
nungsmarkt

- Grünau Nord – WK VII retten!
- Abfallwirtschaftsgebührensatzg. 2021/2022
- 5. Änderungssatzung zur Abfallwirtschafts-

satzung
- 8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

gebührensatzung 2021/2022
- 8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

satzung
Stadtbezirksbeirat Südost
27.10., 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, Aula 
-  Gesamtkonzept zur Einführung eines Bürger-

haushaltes in der Stadt Leipzig – 10. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung

-  5. Änderungssatzung zur Abfallwirtschafts-
satzung

- Abfallwirtschaftsgebührensatzg. 2021/2022
- 8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

satzung
- 8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

gebührensatzung 2021/2022
Stadtbezirksbeirat Ost
28.10., 18.00 Uhr, BSZ 7 – Aula, Neustädter Str. 1
-  Bibliotheksentwicklungskonzeption - Fort-

schreibung 2021 bis 2025
-  Gesamtkonzept zur Einführung eines Bürger-

haushaltes in der Stadt Leipzig – 10. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung

-  5. Änderungssatzung zur Abfallwirtschafts-
satzung

- Abfallwirtschaftsgebührensatzg. 2021/2022
-  8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

satzung
-  8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

gebührensatzung 2021/2022
-  Bebauungsplan Nr. 170 „Schongauerstra-

ße“, 1. Änderung; Stadtbezirk: Ost, Ortsteil: 
Paunsdorf; Satzungsbeschluss

- Sachstandsbericht Kita-Baumaßnahmen
- Attraktive Großwohnsiedlungen – Reakti-

vierung von noch ungenutztem Potenzial 
für einen vielfältigen und attraktiven Woh-
nungsmarkt 

Stadtbezirksbeirat Mitte
29.10., 18.00 Uhr, Stadtbüro, Burgplatz 1
- Gespräch mit BM Frau Dr. Jennicke
- Gesamtkonzept zur Einführung eines Bürger-

haushaltes in der Stadt Leipzig - 10. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung

- Bebauungsplan Nr. 397 „Stadtraum Bayeri-
scher Bahnhof“

- Teileinziehung der Beethovenstraße vor dem 
Geisteswissenschaftlichen Zentrum (GWZ)/
Albertina für Kfz-Verkehr

- Abfallwirtschaftsgebührensatzg. 2021/2022
- 5. Änderungssatzung zur Abfallwirtschafts-

satzung
- 8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

gebührensatzung 2021/2022
- 8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

satzung ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung  
28.10., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal
 - Ausstattung der Ämter des Dezernates VII 

(neu) – Jugend, Schule und Demokratie – in der 
Messehalle 12, Bereitstellung Aufwendungen 
und Auszahlungen für den Haushalt 2021

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: Umge-
staltung Park an der Auferstehungskirche 
in Möckern

 - Leistungsvereinbarung mit dem Städtischen 
Klinikum „St. Georg“ Leipzig, Eigenbetrieb 
der Stadt Leipzig, Zentrum für Drogenhilfe 
für die Jahre 2021 und 2022

 - Versorgungsverträge mit dem Diakonischen 
Werk, Innere Mission Leipzig e. V. u. der SZL 
Suchtzentrum gGmbH für die Jahre 2021 u. 2022

 - Leistungsvereinbarung mit dem Städtischen 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe für die Jahre 
2021 und 2022

 - Versorgungsvertrag mit dem Klinikum St. 
Georg gGmbH, Verbund Gemeindenahe Psy-
chiatrie Leipzig, Sozialpsychiatrischer Dienst 
für die Jahre 2021 und 2022

 - Fortführung der Versorgungsverträge mit 
freien Trägern auf dem Gebiet der Psychiatrie 
für die Jahre 2021 und 2022

 - Ausführungsbeschluss zur Ersatzbeschaffung 
Verkehrsüberwachungstechnik 2020

 - Beauftragung von vorbereitenden Untersu-
chungen gem. § 165 Abs. 4 BauGB für das 
„Stadtquartier östlich Bremer Straße“

 - NO2-Passivsammlermessungen an ausgewähl-
ten Standorten in Leipzig

 - Jahresabschlussreports bbvl 2019 – Nachlie-
ferung ■

(Änderungen vorbehalten)
Der Vorsitzende 

des Verwaltungsausschusses
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 Termine

1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h
in Euro

Kindergarten 9 h
in Euro

Hort 6 h
in Euro

 erforderliche Personalkosten 976,64 406,93 219,75

 erforderliche  Sachkosten 305,30 127,21 68,69

 erforderliche Personal- und Sachkosten 1.281,94 534,14 288,44

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils den anteiligen Personal- und Sachkosten (z. B. 6 Stunden 
Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 Stunden).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

 
 

Krippe 9 h
in Euro

Kindergarten 9 h
in Euro

Hort 6 h
in Euro

Landeszuschuss 224,35 224,35 149,56

Elternbeitrag (ungekürzt) 211,14 130,12 75,15

Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger) 846,45 179,67 63,73

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete  
1.3.1.  Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat (Jahresdurchschnitt)

 
 

Aufwendungen
in Euro 

 Abschreibungen                      514.604,79   

 Zinsen                      538.898,70   

 Miete                   1.537.491,00   

 Gesamt                   2.590.994,49   

1.3.2.  Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

 
 

Krippe 9 h
in Euro

Kindergarten 9 h
in Euro

Hort 6 h
in Euro

Gesamtaufwendungen je Platz und Monat 132,82 55,34 29,89

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1.  Laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertages-
pflege 9 h

in Euro

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1  SGB VIII) 

187,11

Betrag  zur Anerkennung der Förderleistung einschließlich seit 01.06.2019 
Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten
(§ 23 Abs. 2 Nr.  2 SGB VIII und § 17 Abs. 3 SächsKitaG)

580,90
 
 

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Unfallversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)

2,31

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Alterssicherung   
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)

34,31

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwendungen  zur Kranken- und Pfle-
geversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)

37,57

= laufende Geldleistung 842,20

freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege                                                   
(z. B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung)

 125,17

= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt  967,37

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz 
und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertages-
pflege 9 h

in Euro

Landeszuschuss 244,76

durchschnittlicher Elternbeitrag (ungekürzt) 206,74

Gemeinde 515,87

Bekanntmachung der Betriebskosten von  
Kindertageseinrichtungen nach § 14 Abs. 2  

SächsKitaG für das Jahr 2019 Stadt Leipzig gesamt
Das Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig informiert über das Ergebnis der durchschnitt-
lichen Personal- und Sachkosten je Platz aller Kindertageseinrichtungen und Horte in der Stadt Leipzig 
und informiert über das Ergebnis der durchschnittlich gezahlten laufenden Geldleistung je Platz in der 
Kindertagespflege gemäß § 14 Abs. 2 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG).

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
beschloss in ihrer Sitzung am 07.10.2020 die 
1. Satzung zur Änderung der Marktsatzung 
(Beschluss VII-DS-01122).
Auf Grundlage des § 4 Abs. 1 Sächsische Ge-
meindeordnung (SächsGemO) wird durch Be-
schluss der Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
vom 07.10.2020 die Satzung zur Durchführung 
von Wochen-/Spezial- und Jahrmärkten in der 
Stadt Leipzig in der Fassung vom 13.12.2017, 
Beschluss Nr. VI-DS-04733, veröffentlicht im 
Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017, 
gültig für die Jahre 2018 bis 2022 (Marktsatzung) 
wie folgt geändert:

Art. 1 Änderung des § 8 Abs. 1 und Abs. 5 
„Zulassung und Teilnahmebedingungen 
Wochenmärkte“ 
(1) § 8 Abs. 1 S. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 „Dauerhändler müssen zudem unter Ver-

wendung des veröffentlichten Formulars 
einen Antrag stellen; die Einreichung kann 
schriftlich oder elektronisch erfolgen.“ 

(2) § 8 Abs. 1 wird erweitert um folgende Sätze 
4 und 5: 

 „Das konkrete Antragsverfahren einschließ-
lich Formular ist veröffentlicht auf www.
leipzig.de. Der Antrag selbst kann auch 

direkt über das Marktamt bezogen werden. 
(3) § 8 Abs. 5 S. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 „Der Antrag bedarf der Textform (z. B. Brief, 

Fax, elektronische Übermittlung) und ist zu 
begründen.“ 

Art. 2 Änderung des § 12 Abs. 2 „Öffentliche 
Ausschreibung“ in Abschnitt „III Spezial-
märkte“ 
§ 12 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
„Der Antrag auf Zulassung zu den einzelnen 
Spezialmärkten ist bis zum in der jeweiligen 
Ausschreibung benannten Bewerbungsschluss 
vollständig einzureichen. Die Einreichung 
kann schriftlich oder elektronisch erfolgen. 
Das elektronische Antragsverfahren wird nach 
Veröffentlichung der Ausschreibung auf www.
leipzig.de veröffentlicht. Der Antrag selbst kann 
auch direkt über das Marktamt bezogen werden. 
Über den Antrag entscheidet das Marktamt 
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist.“ 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung im Leipziger 
Amtsblatt in Kraft. ■
Leipzig, 08.10.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

1. Satzung zur Änderung  
der Marktsatzung

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig beschloss 
auf ihrer Sitzung am 07.10.2020 die Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-
dienst der Stadt Leipzig (Rettungsdienstgebüh-
rensatzung) (Beschluss VII-DS-00978)
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat auf 
der Grundlage von § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 
(SächsGVBl. S. 62, 63), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 02.07.2019 (SächsGVBl. 
S. 542, 548) und § 32 Abs. 5 Satz 2 des Sächsischen 
Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 
24.06.2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25.06.2019 (SächsGVBl. S. 521), 
nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Stadt Leipzig gewährleistet in ihrem Rettungs-
dienstbereich als Träger des bodengebundenen 
Rettungsdienstes Notfallrettung und Kranken-
transport (Rettungsdienst) als öffentliche Aufgabe 
gemäß Abschnitt 4 des SächsBRKG.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für 
Rettungsdienstleistungen aller im Auftrag 
der Stadt Leipzig tätigen Leistungserbringer.

(3) Zur Finanzierung des Rettungsdienstes 
erhebt die Stadt Leipzig gemäß § 32 Abs. 5 
Satz 2 SächsBRKG Gebühren nach dieser 
Satzung. Sie gelten für alle Benutzer des 
Rettungsdienstes, soweit diese an keine 
Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern 
nach § 32 Abs. 5 Satz 1 SächsBRKG gebunden 
sind. Das betrifft unter anderem:
-  privat versicherte Personen,
-  nicht versicherte Personen,
-  gesetzlich krankenversicherte Personen, 

wenn die Leistung nicht Bestandteil des 
Leistungskataloges der gesetzlichen 
Krankenkasse ist,

- gesetzlich krankenversicherte Personen, 
wenn die Leistung von der gesetzlichen  
Krankenkasse nicht genehmigt wurde (z. B. 
nicht genehmigter Krankentransport), 

- Krankenhäuser und andere medizinische 
Einrichtungen oder Behörden (z. B. für 
Verlegungsfahrten).

§ 2
Gebührenerhebung

(1) In den Fällen des § 1 Abs. 3 werden pauschale 
Gebühren für den Einsatz von 
1. Krankentransportwagen (KTW),
2. Rettungswagen (RTW) und
3. Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

 erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich 
nach der Gebührentabelle, welche als Anlage 
Bestandteil dieser Satzung ist. 

(2) Die Bemessung der Gebühr erfolgt nach 
§ 32 Abs. 1 SächsBRKG einheitlich für den 
Rettungsdienstbereich der Stadt Leipzig.

(3) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Ver-
mittlung des Einsatzes durch die Integrierte 
Regionalleitstelle der Stadt Leipzig (IRLS) an 
den Rettungsdienst. 

(4) Die pauschale Gebühr wird je Benutzer und 
für jedes in Anspruch genommene Rettungs-
mittel erhoben. 

§ 3
Einsatzgrundsätze

(1) Die Entscheidung über den Einsatz und das 
Rettungsmittel trifft grundsätzlich die IRLS. 

(2) Die Benutzer haben keinen Anspruch darauf, 
dass ein bestimmtes Rettungsmittel einge-
setzt und ggf. für einen weiteren Transport 
bzw. Einsatz bereitgehalten wird.

(3) Begleitpersonen können entsprechend der 
vorhandenen Kapazität und soweit aus 
medizinischer Sicht oder aus sonstigen 
Gründen keine Bedenken bestehen, von der 
Abholstelle (Einsatzort) bis zum Zielobjekt 
(Einsatzziel) mitbefördert werden. Für 
Begleitpersonen werden keine Gebühren 
erhoben.

(4) Ein Anspruch auf Mitnahme von Begleitper-
sonen und Gegenständen besteht nicht. 

§ 4
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind:
1. die Benutzer oder die gesetzlichen Ver-

treter/Bevollmächtigten,
2. die Behandelten oder die gesetzlichen 

Vertreter/Bevollmächtigten,
3. die Betreiber einer medizinischen, oder 

der Pflege oder Betreuung verpflichteten 
Einrichtung, oder einer Behörde, wenn ein 
Transport ohne zwingende medizinische 
Gründe oder ohne Genehmigung der 
zuständigen gesetzlichen Krankenkasse 
veranlasst wurde, 

4. der Träger in Fällen, in denen kraft Ge-
setzes zusätzlich der Träger der Gesund-
heitsfürsorge haftet. 

(2) Ferner ist Gebührenschuldner, wer einen 
Einsatz verursacht, indem er wider besseres 
Wissens oder infolge grob fahrlässiger Un-
kenntnis der Tatsachen den Rettungsdienst 
alarmiert.

§ 5
Erhebung und Fälligkeit

(1) Die Gebühr wird mittels Gebührenbescheid 
erhoben.

(2) Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig und ist spätestens 
vier Wochen nach Bekanntgabe zu zahlen.

(3) Das Verwaltungskostengesetz des Freistaates 
Sachsen (SächsVwKG) findet entsprechende 
Anwendung.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.04 2020 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung für die 
Inanspruchnahme von Leistungen des Ret-
tungsdienstes der Stadt Leipzig, Beschluss 
Nr. VI-DS-06278 der Ratsversammlung vom 
22.11.2018, veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt 
Nr. 22 vom 08.12.2018, außer Kraft. ■
Leipzig, 08.10.2020

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für den  

Rettungsdienst der Stadt Leipzig  
(Rettungsdienstgebührensatzung)

Die Stadt Leipzig, Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung (AWS), beabsichtigt zur Um-
setzung des Wohnungspolitischen Konzepts 
der Stadt Leipzig (Fortschreibung 2015) eine 
Auftragsvergabe für den Zeitraum 01.01.2021 
bis 31.12.2022. 
Die Beauftragung steht noch unter Haushalts-
vorbehalt, ein Rechtsanspruch auf Übertragung 
der Leistungen besteht nicht.
Im Rahmen dieser Ausschreibung soll die 
Leistung der Koordinierungsstelle Netzwerk 
Leipziger Freiheit (NLF) beauftragt werden. Seit 
2016 hat sich das Netzwerk Leipziger Freiheit 
als zentrale Informations-, Beratungs- und Ver-
mittlungsplattform für kooperative Bau- und 
Wohnprojekte in Leipzig etabliert. Es besteht 

aus einer Koordinierungsstelle (Steuerung 
des Gesamtprojektes, Öffentlichkeitsarbeit, 
Netzwerkarbeit) sowie aus weiteren Netz-
werkpartnern. Aus ihnen speist sich der Pool 
an Konzept- und Fachberater/-innen mit un-
terschiedlichen Themenschwerpunkten (z. B. 
Planen und Bauen, Recht oder Finanzwesen). 
Das Budget, über ddas die projektbezogenen 
Beratungsleistungen finanziert werden, wird 
ebenfalls durch die Koordinierungsstelle 
verwaltet. 
Für den hier ausgeschriebenen Leistungszeit-
raum 2021/2022 wird es darum gehen, die 
aufgebauten Strukturen zu verstetigen, die Um-
setzung angestoßener Wohnungsbauprojekte 
zu unterstützen und neue Fördermodelle für 

Ausschreibung: Koordinierungsstelle Netzwerk Leipziger Freiheit  
Initiative für kooperatives und bezahlbares Wohnen 2021–2022

In der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Linde-
nau, wurden an den Flurstücken: 162e, 162n, 
1269/4, 162l, 162g, 162m die Flurstücksgrenzen 
durch eine Katastervermessung bestimmt und 
abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und 
Erbbauberechtigten  werden die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung  und Abmarkung durch Offen-
legung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur 
Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem 
Wege ergibt sich aus § 17 der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur 
Durchführung des sächsischen Vermessungsgeset-
zes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVerm-
KatG) vom 06.07.2011 (SächsGVBl. S. 275).
Die Ergebnisse liegen ab dem 28.10.2020 bis zum 
28.11.2020 in den Geschäftsräumen Dieskaustraße 
169, 04249 Leipzig, Mo.-Fr. 9.00-16.00 Uhr, zur 
Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 5 

SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 
05.12.2020 als bekannt gegeben. Rückfragen bitte 
unter der Telefonnummer 9 80 06 11.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die offenge-
legten Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung können die betroffenen Eigentümer 
und Erbbauberechtigten innerhalb eines Monats 
nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift im Ingenieurbüro Sylvia Scheffer, Dieskau-
straße 169, 04249 Leipzig, oder dem Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 
Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. ■

Leipzig, 05.10.2020
gez. Sylvia Scheffer

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Offenlegung von Ergebnissen einer Zerlegung und Abmarkung  
gemäß § 17 der Durchführungsverordnung  

zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz –  
SächsVermKatG in der jeweils geltenden Fassung

gemeinwohlorientierte Träger zu entwickeln. 
Damit soll insbesondere die Umsetzung des Ins-
truments „Konzeptverfahren“ gestärkt werden.
Die zu erbringende Leistung gliedert sich in 
folgende Aufgabenschwerpunkte:
1. Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
2. Beratungsangebot
3. Weiterarbeit mit vorhandenen Handlungs-

ansätzen 
4. Fachliche Begleitung Konzeptverfahren und 

Betreuung der Interessierten
Nachfolgende Vergabeunterlagen können 
per E-Mail bei der u. g. Adresse abgefordert 
werden:
• Leistungsbild mit Anforderungen an das 

Angebot und Zuschlagskriterien

Das Angebot ist wie folgt zu gliedern:
1. Beschreibung des Bieters und seiner organi-

satorischen Strukturen sowie die Benennung 
von erfahrenen Fachkräften für die Umset-
zung,

2. Nachweis von Erfahrungen und Referen-
zen in den Bereichen Koordinierung von 
Netzwerkstrukturen, Beratung und/oder 
Konzeption von kooperativen und bezahl-
baren Wohnprojekten sowie Entwicklung 
wohnungswirtschaftlicher und/oder woh-
nungspolitischer Konzepte,

3. Grobkonzept zur organisatorischen Umset-
zung der Arbeitsbausteine unter Angabe des 
Aufgabenverständnisses und der metho-
disch-organisatorischen Herangehensweise,

4. Leistungsangebot mit Kostenkalkulation un-
ter Angabe der angebotenen Honorarstun-
densätze, der Sachkosten (z.B. Reisekosten, 
Druckerzeugnisse) und der Nebenkosten 
sowie der Zuordnung der Kosten zu den 
Arbeitsbausteinen. 

Die Anforderung der Vergabeunterlagen, 
die Beantwortung von Rückfragen sowie die 
Einreichung der Angebote (PDF-Dokument) 
erfolgt ausschließlich per E-Mail mit dem Be-
treff „Koordinierungsstelle Netzwerk Leipziger 
Freiheit“. Ansprechpartnerin im AWS ist Frau 
Kochan (jana.kochan@leipzig.de). Die Frist zur 
Angebotsabgabe endet am 15.11.2020. 
Die Bindefrist der Angebote endet am 
31.12.2020. ■

Ortschaftsrat Burghausen
27.10., 19.00 Uhr, ehem. Gemeindeamt Burg-
hausen, Miltitzer Straße 1
 - Bekanntgabe des Baubeginn – Ausbau der 

Bushaltestellen in Burghausen, Miltitzer Str.
 - Vergabe restliches Brauchtum
 - Abfallwirtschaftsgebührensatzg. 2021/2022
 - 5. Änderungssatzung zur Abfallwirtschafts-

satzung
 - 8. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs-

gebührensatzung 2021/2022
 - 8. Änderungssatzung zur Straßenreini-

gungssatzung
 - Bürgerfragen ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Der Gesetzgeber hat aufgrund der Corona-
Pandemie den vereinfachten Zugang zu Leis-
tungen der Grundsicherung bis zum Jahresende 
verlängert.
Aussetzen der Vermögensprüfung: Bewilligungs-
zeiträume, die bis zum 31. Dezember 2020 begin-
nen, werden auch weiterhin unter den erleichterten 
Bedingungen bearbeitet. Wer in diesem Zeitraum 
erklärt, über kein erhebliches Vermögen zu verfü-
gen, darf Erspartes in den ersten 6 Monaten des 
Bewilligungszeitraumes behalten.
Übernahme der Kosten der Unterkunft: Wenn 
ein Anspruch auf Leistungen der Grundsi-
cherung vorliegt, erkennt das Jobcenter die 
tatsächlichen Kosten der Unterkunft inklusive 
Heizung und Nebenkosten als Bedarf in den 
ersten 6 Monaten des Bezugs an.
Regelung gilt teilweise auch für Weiterbewil-
ligungsanträge: Diese Regelungen greifen auch 
für Weiterbewilligungsanträge von Kundinnen 
und Kunden, die bereits eine Erstbewilligung 
im vereinfachten Verfahren nach § 67 SGB II 
erhalten haben und bei denen der Weiterbewil-
ligungszeitraum spätestens am 31. Dezember 
2020 beginnt.
Erreichbarkeit des Jobcenters Leipzig: Er-
reichbar ist das Jobcenter Leipzig nach wie vor 
telefonisch über die Service Center-Hotline 0341 
91310705 bzw. über 0341 91310540, per Email 
über die allgemeine Jobcenter Leipzig Mail-
Adresse (jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de / 
oder verschlüsselt per DE-Mail über jobcenter-
Leipzig@jobcenter-ge.de-mail.de), über die 
Team-Postfächer des jeweiligen Leistungs- oder 
Integrationsteams und natürlich auch ganz tradi-
tionell per Post oder über den Hausbriefkasten. 
Vereinfachte Anträge im Rahmen des Sozial-
schutzpakets, Weiterbewilligungsanträge oder 
Veränderungsmitteilungen können ebenso nach 
wie vor online über unsere digitale Plattform 
www.jobcenter.digital abgegeben werden. 
Auch Unterlagen und einfache Nachrichten 
können über jobcenter.digital eingereicht bzw. 
versandt werden. ■

Erleichterter Zugang  
zur Grundsicherung bis  
Jahresende verlängert

Schiedsstelle Mitte/Nordost: 
2. Do./Monat, 15.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; 
E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost: 
3. Mi. /Monat, 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, Christa Taube-Rohde,  Tel. 1 23 
35 30 (dienstlich)
Schiedsstelle Süd/Südwest: 
1. Di./Monat, 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum 
U 32, Dirk Hanschke, Tel. 0176 70 20 80 45, 
Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: friedensrichter-
hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord: 
letzter Fr. /Monat, 14.00-15.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, Doreen Kempf, Tel. 1 23 35 20; E-
Mail: doreen.kempf@leipzig.de 
Schiedsstelle West/Alt-West: 
3. Do./Monat, 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, in Vertretung Michael Löffler, 
Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de

Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine 
Einigung der Parteien beizulegen. Der Frie-
densrichter kann in bürgerlich-rechtlichen 
und in strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten 
schlichtend tätig werden. Das Informations-
gespräch ist kostenfrei. Anfragen unter 1 23 
35 20 oder rechtsamt@leipzig.de. ■
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde am 25.09.2020 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-006910-VV-63.22-DKI 
einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Sanierung und Umnutzung Haus L Johan-
nisallee 34“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 1145 im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingun-
gen, Auflagen und Auflagenvorbehalte.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Zentrum/Sonderbauten, SG Sonderbauten; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Be-
sucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der 
derzeit gültigen Fassung wird Folgendes bekannt 
gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 28.09.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-007021-VV-63.30-UKR einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Sanierung Pölitzstraße 14 - Hinterhaus, Nut-
zungsänderung von Gewerbe zu Wohnen, 
Entstehung von 2 Wohneinheiten, Errichtung 
einer Balkonanlage, Pölitzstraße 14“, Leipzig, 
Gemarkung Gohlis, Flurstück 434b, im Ge-
nehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 01.10.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-005580-VV-63.40-SGR einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Erweiterung einer Gaube, Bülowstraße 14“, 
Leipzig, Gemarkung Sellerhausen, Flurstück 
454, im Genehmigungsverfahren nach § 
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung  
(SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Sanierung und Umnutzung Haus L Johannisallee 34“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1145

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung  
(SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung 

Pölitzstraße 14 – Hinterhaus, Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen, Entstehung 
von 2 Wohneinheiten, Errichtung einer Balkonanlage, Pölitzstraße 14“,  

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 434b

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung  
(SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Erweiterung einer Gaube, Bülowstraße 14“, Leipzig,  
Gemarkung Sellerhausen, Flurstück 454,

chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Be-
kanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 
Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-

Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfah-
rensmanagerin unter der Tel.1 23 51 27 gebeten. ■

de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 89 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 15.09.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-007245-BV-63.42-MAS einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen: 
1. Der Vorbescheid mit der Beantwortung 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines 

Vorbescheids für das Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung eines 
Hinterhauses mit kleinen Appartements und Errichtung von 

Stellplätzen, Karl-Liebknecht-Straße 108, 110“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2506l, 3734

einzelner Fragen für das Vorhaben:  „Vor-
bescheid: Errichtung eines Hinterhauses 
mit kleinen Appartements und Errichtung 
von Stellplätzen Karl-Liebknecht-Straße 
108, 110“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstücke 2506l, 3734, ist erteilt. 

2. Bestandteil der Entscheidung sind die in 
dem Vorbescheid aufgeführten und mit der 
Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird. 
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung des Vorbescheides an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nach-
barn, denen der Vorbescheid zuzustellen 
ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO. 

 - Die Zustellung des Vorbescheides an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO. 

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn. 

Der vollständige Vorbescheid und die Verfah-
rensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss di-
rekt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-002710-VV-63.20-ESC einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umnutzung von Räumlichkeiten als Fe-
rienwohnung, Gustav-Adolf-Straße 19 a“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
2083a im Genehmigungsverfahren nach § 
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung von 
Räumlichkeiten als Ferienwohnung, Gustav-Adolf-Straße 19 a“, 

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2083a

Abweichungen zugelassen: Abweichung 
gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforde-
rungen des § 50 Abs. 2 SächsBO dahingehend, 
dass die antragsgegenständliche Wohnung 
nicht barrierefrei erreichbar sein muss.

3. Die Baugenehmigung enthält Auflagen.
4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 

in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Pra-
ger Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 52 42 gebeten. ■

Das Umweltinformationszentrum (UiZ, Pra-
ger Straße 118-136) bietet kostenfreie Pilzbe-
ratungen an. An den Montagen, 19. und 26. 
Oktober, stehen in der Zeit von 15.00 bis 17.00 
Uhr Experten zur Verfügung. Eine telefonische 
Anmeldung unter Rufnummer 1 23 67 11 wird 
dringend empfohlen. Weitere Informationen 
gibt es im Internet auf der Seite www.leipzig.
de/uiz. Die kostenfreien Pilzberatungen in 
der Pilzberatungsstelle des Veterinär- und 

Lebensmittelaufsichtsamtes der Stadt Leipzig 
(VLA) mussten in diesem Jahr aufgrund der 
Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus 
ausgesetzt werden. Normalerweise hätten die 
externen Experten ab Mai turnusgemäß zwei-
mal wöchentlich „Am Röschenhof“ beratend 
zur Verfügung gestanden und gemeinsam mit 
den Sammlern Giftpilze wie den Karboleger-
ling oder den grünblättrigen Schwefelkopf 
aussortiert. ■

Pilzberatung mit Experten im UiZ möglich
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Anlass der Grenzbestimmung ist eine in der 
Gemeinde Leipzig, Gemarkung Leipzig, be-
antragte amtliche Grenzwiederherstellung am 
Flurstück 2056.
Betroffen sind die Flurstücke: 2056, 2057, 2063, 
2055d, 2055c, 4251 
Empfänger:
Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungs-
berechtigte und Bevollmächtigte der oben 
aufgeführten Flurstücke.
Gesetzliche Grundlage:
Gemäß § 15 Abs.4 der Durchführungsverord-
nung zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
(SächsVermKat-GDVO) vom 06.07.2011 (Sächs-
GVBl. Nr. 7/2011, S.275) erfolgt die Ankündi-
gung des Grenztermins öffentlich. Die Grenzen 
der oben genannten Flurstücke sollen durch 
eine Katastervermessung nach § 16 nach dem 
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen 
und das Liegenschaftskataster im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Vermessungs und Kata-
stergesetz – SächsVermKatG)  vom 29.01.2008 
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch 
das Gesetz vom 24.05.2019 (SächsGVBl.S.431), 
geändert worden ist, in  der jeweils geltenden 
Fassung bestimmt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungs-
verfahren im Sinne des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. S.102). 
Die oben benannten natürlichen oder juris-
tischen Personen sind Beteiligte des Verwal-
tungsverfahrens. 
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung 

Anlass der Grenzbestimmung ist eine in der 
Gemeinde Leipzig, Gemarkung Lindenau, 
beantragte amtliche Grenzwiederherstellung 
am Flurstück 162e.
Betroffen sind die Flurstücke: 162e, 162n, 
1269/4, 162 l, 162g, 162m 
Empfänger:
Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungs-
berechtigte und Bevollmächtigte der oben 
aufgeführten Flurstücke.
Gesetzliche Grundlage:
Gemäß § 15 Abs.4 der Durchführungsverord-
nung zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
(SächsVermKat-GDVO) vom 06.07.2011 (Sächs-
GVBl. Nr. 7/2011, S.275) erfolgt die Ankündi-
gung des Grenztermins öffentlich. Die Grenzen 
der oben genannten Flurstücke sollen durch 
eine Katastervermessung nach § 16 nach dem 
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen 
und das Liegenschaftskataster im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Vermessungs und Kata-
stergesetz – SächsVermKatG)  vom 29.01.2008 
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch 
das Gesetz vom 24.05.019 (SächsGVBl.S.431), 
geändert worden ist, in  der  jeweils  geltenden 
Fassung bestimmt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungs-
verfahren im Sinne des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. S.102). 
Die oben benannten natürlichen oder juris-
tischen Personen sind Beteiligte des Verwal-
tungsverfahrens. 
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung 

Beteiligter zu den entscheidungserheblichen 
Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der er-
mittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert 
und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im 
Rahmen des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetzes Gelegenheit, 
sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Begehung:
Der Grenztermin findet am 27.10.2020 um 11.00 
Uhr statt. 
Treff: Gustav-Adolph-Straße12.
Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenztermin 
werden die Beteiligten gebeten, ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie 
können sich auch durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Dieser muss sich ebenfalls 
ausweisen und eine vom jeweiligen Beteiligten 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Flurstücksgrenzen können auch ohne 
Anwesenheit der Beteiligten oder eines Bevoll-
mächtigten bestimmt werden. Das Ergebnis 
der Grenzbestimmung und die Abmarkung 
wird in diesem Amtsblatt durch Offenlegung 
bekannt gegeben. 
Hinweis: Bitte bringen Sie eigenes Schreib-
gerät mit und halten den vorgeschriebenen 
Mindestabstand ein.
Kontakt:
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin 
Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer, Dieskaustraße 
169, 04249 Leipzig, Telefon: 9 80 06 11, Fax: 
9 80 06 12. ■

Leipzig, den 05.10. 2020
gez. Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin 

Beteiligter zu den entscheidungserheblichen 
Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der er-
mittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert 
und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im 
Rahmen des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetzes Gelegenheit, 
sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Begehung:
Der Grenztermin findet am 27.10.2020 um 10.00 
Uhr statt. 
Treff: Merseburger Straße 31.
Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenztermin 
werden die Beteiligten gebeten, ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie 
können sich auch durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Dieser muss sich ebenfalls 
ausweisen und eine vom jeweiligen Beteiligten 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Flurstücksgrenzen können auch ohne 
Anwesenheit der Beteiligten oder eines Bevoll-
mächtigten bestimmt werden. Das Ergebnis 
der Grenzbestimmung und die Abmarkung 
wird in diesem Amtsblatt durch Offenlegung 
bekannt gegeben. 
Hinweis: Bitte bringen Sie eigenes Schreib-
gerät mit und halten den vorgeschriebenen 
Mindestabstand ein.
Kontakt:
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin  
Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer, Dieskaustraße 
169, 04249 Leipzig, Telefon: 9 80 06 11, Fax: 
9 80 06 12. ■

Leipzig, 05.10.2020
gez. Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Öffentliche Ankündigung  
eines Grenztermins

Öffentliche Ankündigung  
eines Grenztermins

Die Leipziger Ratsversammlung hat in ihrer Sit-
zung am 07.10.2020 folgende Neubenennungen 
und namentliche Verlängerungen von Straßen 
beschlossen (VII-DS-01101/20 Straßenbenen-
nung 1/2020):

Neubenennungen
Stadtbezirk Mitte, Ortsteil Zentrum-Ost
Umsetzung des Ratsbeschlusses RBIV-1185/08 
„Benennung einer Straße nach Annemarie 
Renger“
B-Plan Nr. 323.2 „Westlich des Hauptbahnho-
fes, Teilbereich südlich der Parthe“
Die neu entstehende Straße südöstlich der Parthe 
erhält den Namen Annemarie-Renger-Straße. 
Parallel dazu wird die neu entstehende Straße 
Thüringer Linie benannt. Die Verlängerung der 
Preußenseite wird namentlich der Preußenseite 
zugeordnet. Die parallel zur Kurt-Schumacher-
Straße entstehende Straße erhält den Namen 
Am Alten Zollamt. Renger, Annemarie: geb. 
07.10.1919 in Leipzig, gest. 03.03.2008 in Re-
magen, Politikerin. Thüringer Linie: Ehemaliger 
Gleisverlauf des Thüringer Bahnhofs, welcher 
1857 bis 1907 auf dem Gelände ansiedelte. Preu-
ßenseite: Preußische Seite des Hauptbahnhofs, 
der zwischen 1915 und 1934 in eine sächsische 
und eine preußische Seite geteilt war. Altes Zoll-
amt: Zollschuppen und Kopfgebäude des alten 
Zollamtes sind teilweise an der zu benennenden 
Straße noch vorhanden.
Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Plaußig-Portitz
B-Plan Nr. 25.1 „Portitz-Süd“
Die neu entstehenden Straßen erhalten die 
Namen Huchstraße und Feuchtwangerstraße. 
Huch, Ricarda: geb. 18.07.1864 in Braunschweig, 
gest. 17.11.1947 in Schöneberg (Taunus), Dich-
terin, Historikerin. Feuchtwanger, Lion: geb. 
07.07.1884 in München, gest. 23.12.1958 in Los 
Angeles, Schriftsteller. Feuchtwanger, Marta: 
21.01.1891 in München, gest. 25.10.1987 in 
Pacific Palisades, Trägerin des Großen Bundes-
verdienstkreuzes.
Stadtbezirk Südwest, Ortsteil Plagwitz
Die umlaufende Anliegerstraße von Gießerstra-
ße bis Industriestraße erhält den Namen An der 
Konsumzentrale. Konsumzentrale: erste Teile 
des Grundstücks des heutigen Gebäudes der 
Konsumzentrale wurden 1889 vom erstmals 
1848 in Leipzig entstandenem Konsumverein 
erworben.
Stadtbezirk Südwest, Ortsteil Knautkleeberg-
Knauthain
B-Plan Nr. 132.2 „Rehbacher Straße“
Der Weigandtweg wird vom Büttnerweg bis 
zum Klucksgraben namentlich verlängert. Die 
sechs neu entstehenden Straßen in dem Gebiet 
erhalten die Namen Rosenapfelweg, Goldpep-
pingweg, Gravensteinerweg, Hasenkopfweg, 
Süderhexweg und Renetteweg. Weigandt, Fried-
rich: Rentmeister zu Miltenberg, der 1525 das 
„Heilbronner Programm“ mit entwarf. Rosenap-
fel: Apfelsortenart des Kulturapfels. Goldpepping: 
Alte Apfelsorte aus Deutschland. Gravensteiner: 
Alte Apfelsorte, die von Gravenstein (Schleswig-
Holstein) aus verbreitet wurde, gilt als gut 
verträglich für Allergiker. Hasenkopfweg: Alte 
Apfelsorte aus Brandenburg. Süderhexweg: Alte 
Apfelsorte aus dem 19. Jahrhundert. Renetteweg: 
Alte Apfelsortengruppe, deren Bezeichnung 
ursprünglich aus dem Französischen stammt. 

Stadtbezirk Südwest, Ortsteil Knautkleeberg-
Knauthain
B-Plan Nr. 437 „Wohnen am Klucksgraben“
Die neu geplante Straße erhält den Namen 
Johannisbeerweg. Johannisbeere: Heimische 
Beerenart.
Stadtbezirk Ost, Ortsteil Anger-Crottendorf
Der bisher unbenannte Platz zwischen der 
Gregor-Fuchs-Straße, Peilickestraße und Seller-
häuser Straße erhält den Namen Trinitatisplatz. 
Trinitatis: Nach der evangelischen Trinitatiskir-
che bei der Sellerhäuser Straße.

Verlängerung von Straßen
Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Schönefeld-
Abtnaundorf
Die Rackwitzer Straße wird um einen neuen 
Straßenabschnitt auf Höhe der Hartzstraße 
von der Rackwitzer Straße aus in Richtung 
Wollkämmerei Straße namentlich verlängert. 

Information
Stadtbezirk Nord, Ortsteil Gohlis-Süd
Der Platzname Schillerhain wird in das Stra-
ßenverzeichnis der Stadt Leipzig aufgenommen. 
Der am 17.04.1905 benannte Platz wurde bei 
der Fortführung des Straßenverzeichnisses 
versehentlich nicht übernommen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Neubenennungen und Umbenen-
nungen, die Teilumbenennung und die Auf-
hebungen kann binnen eines Monats nach der 
amtlichen Bekanntmachung schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Statistik und Wahlen, 04092 Leipzig (Post-
anschrift) bzw. Thomasiusstraße 1, Zimmer 
209 (Hausanschrift) Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in elek-
tronischer Form mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
unter statistik-wahlen@leipzig.de oder mittels 
absenderbestätigter DE-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden. ■

Amt für Statistik und Wahlen

Neubenennungen  
und namentliche  
Verlängerungen  

von Straßen

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH hat gemäß §§ 
8, 10 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) beantragt, 
den Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben 
„Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, 
Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld“, zuletzt 
geändert durch den 14. Änderungsplanfeststel-
lungsbeschluss vom 12.06.2020, zu ändern.
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Er-
weiterung des Vorfeldes 4, den Bau zusätzlicher 
Rollwege, Flächen für die Flugzeugenteisung, 
eine Schneedeponie sowie sonstige Nebenan-
lagen und Entwässerungsanlagen, die Auswei-
sung von Hochbauflächen sowie temporären 
Flächen für die Baustelleneinrichtung und die 
Oberbodenlagerung.
Die Einzelheiten des Vorhabens sind dem An-
tragsschreiben der Flughafen Leipzig/Halle 
GmbH vom 12.08.2020 und den weiteren An-
tragsunterlagen zu entnehmen, die zur Einsicht 
für die Öffentlichkeit ausgelegt werden.
Von der Änderung sind Flurstücke der Ge-
markungen Kursdorf, Schkeuditz, Freiroda, 
Radefeld, Gerbisdorf (alle Stadt Schkeuditz), 
Lützschena, Hänichen (alle Stadt Leipzig) und 
Großkugel (Gemeinde Kabelsketal) betroffen.
Das Vorhaben wird auf Antrag der Vorhaben-
trägerin einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterzogen, da dies angesichts Größe und 
Auswirkungen zweckmäßig ist. 
Die Vorhabenträgerin hat die nachfolgend 
aufgeführten Unterlagen vorgelegt, die Inhalt 
der Auslegungsunterlagen sind:

Ordner 
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

1 Antragsschreiben mit Übersichtsplan und Erläuterungen DHL zur Standortentwicklung
Luftverkehrsprognose
Flugbetriebsflächen: Erläuterungsbericht, Lagepläne Rollwege und Vorfeld, Höhen-
verbundpläne, Regelquerschnitt Rollwege
Hochbauliche Anlagen: Erläuterungsbericht und Pläne
Bauwerksverzeichnis und -plan
Verkehrsplanerische Untersuchung Straße
Abwicklung der Baumaßnahmen: Erläuterungen und Lagepläne

2 Landschaftspflegerische Begleitplanung: 
Bestands- und Konfliktplan, 
Übersichtslageplan
 Lagepläne der geplanten Maßnahmen (im und westlich des Flughafengeländes, östlich 
Beuditz, westlich und nordwestlich Freiroda, nördlich Radefeld, östlich Gerbisdorf, 
ehemalige Ortslage Kursdorf und östlich angrenzender Bereich, westlich Papitz, in 
Kleingartenanlage Bergstraße in Schkeuditz sowie westlich der Radefelder Allee)

3 Entwässerung Vorfeld- und Gebäudeflächen und Rollwege 
 - Erläuterungsbericht mit diversen Anlagen,
 - Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung (Lageplan Strangschema, Längsschnit-

te Vorfeld- und Bahnflächensammler, Bauwerkspläne, Grundrisse und Schnitte)
4 Grunderwerb (Pläne und Verzeichnis)

Umweltauswirkungsbezogene Unterlagen 
(einschließlich Schutzgut Mensch):

Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

4 Fachgutachten Wasserrahmenrichtlinie
Klimagutachten
Luftschadstoff- und Geruchsprognose

5 Fluglärmprognose (Bericht mit Mengengerüsten, Karten Isophondarstellungen, Be-
rechnungsergebnisse für Immissionsorte)

6 Datenerfassungssysteme (Validierung, Bericht zur Erstellung, Darstellungen der 
An- und Abflugstrecken, Platzrunden, Hubschrauberstrecken, Rollwege und Ersatz-
positionen)
Datenerfassung für Prognosenullfall 2032

7 Datenerfassung für Planfall 2032
8 Bodenlärmgutachten (mit Tabelle Gesamtlärm)

Baulärm- und Erschütterungsprognose
Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (mit Karten Untersuchungsraum)

9 Erläuterungsbericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan (mit Biotoptypenkar-
tierungen, faunistischen Erfassungen, Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, Maßnah-
menblättern für die einzelnen Maßnahmen, Übersichtsplan, Tabelle Flächenübersicht, 
Beschreibung Ökokonto-Maßnahmen des Staatsbetriebes Sachsenforst)
Artenschutzfachbeitrag (mit Karten)
Verträglichkeitsstudien zu Vogelschutzgebieten (Agrarraum und Bergbaufolgeland-
schaft bei Delitzsch, Leipziger Auwald, Saale-Elster-Aue südlich Halle) und FFH-
Gebieten (Brösen Glesien und Tannenwald, Leipziger Auensystem, Elster-Luppe-Aue) 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) 
liegt in der Zeit vom 16.11.2020 bis 15.12.2020
in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 498 
zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, 
Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-
12.00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Die Bekanntmachung sowie die Unterlagen 
können während des oben genannten Zeitraums 
auch auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter http://www.lds.sachsen.de/
bekanntmachung unter der Rubrik –> Infra-
struktur –> Luftverkehr eingesehen werden. 
Der Inhalt der vorliegenden Bekanntma-
chung nach § 19 Abs. 1 UVPG und der nach  
§ 19 Abs. 2 UVPG auszulegenden Unterlagen 
werden außerdem im UVP-Portal unter https://
uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht. Das 
UVP-Portal entspricht den Anforderungen des 
§ 27a VwVfG. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt 
der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen. 
1. Jeder, dessen Belange durch den Plan berührt 

werden, kann bis spätestens zwei Monate 
nach Ablauf der Auslegungsfrist – also bis 
zum 15.02.2021 – bei der Landesdirektion 
Sachsen (Postfachanschrift: Landesdirektion 
Sachsen 09105 Chemnitz) sowie bei der Lan-
desdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, 
Braustraße 2, 04017 Leipzig oder bei der 
Stadtverwaltung Leipzig, Stadtplanungs-
amt, 04092 Leipzig, Einwendungen gegen 
die geänderte Planung schriftlich oder zur 

Niederschrift erheben bzw. sich äußern. 
 Bei der Abgabe schriftlicher Einwendungen 

ist zu beachten, dass sie nur berücksichtigt 
werden können, wenn sie den vollständigen 
Vor- und Nachnamen sowie die vollstän-
dige Adresse in lesbarer Form und die 
Unterschrift(en) enthalten und innerhalb 
der Frist erfolgen.

 Das Erfordernis der vollständigen Namens-
angaben gilt auch und im Besonderen für 
Familien, die gemeinsam eine Einwendung 
verfassen: Es sind die Namen aller Famili-
enmitglieder, für die die Einwendung gelten 
soll, leserlich anzugeben und von allen un-
terschriftsberechtigten Familienmitgliedern 
selbst  zu unterzeichnen.

 Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, die 
von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslis-
ten unterzeichnet oder in Form vervielfältig-
ter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Un-
terzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift 
als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben 
(§ 17 Abs. 2 VwVfG).

 Eingangsbestätigungen werden nicht erteilt.
 Einwendungen können auch elektronisch, 

aber nur mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur unter der E-Mail-Adresse 
post@lds.sachsen.de erhoben werden; Ein-
wendungen, die nur elektronisch übermit-
telt werden (z. B. E-Mail ohne qualifizierte 
elektronische Signatur), sind unwirksam und 
bleiben daher unberücksichtigt.

 Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen. 

 Nach Ablauf dieser Frist sind für das Ver-
fahren über die Zulässigkeit des Vorhabens 
alle Äußerungen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausge-
schlossen. 

 Die Einwendungsfrist gilt auch für solche 
Einwendungen, die sich nicht auf die Um-
weltauswirkungen des Vorhabens beziehen. 

2. Vereinigungen, die aufgrund einer Aner-
kennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen den Plan-
feststellungsbeschluss einzulegen, werden 
hiermit entsprechend von der Auslegung 
des Plans benachrichtigt. Ihre Einwendungen 
und Stellungnahmen sind ebenfalls innerhalb 
der in der Nr. 1 genannten Frist bei den in 
dieser Bekanntmachung bezeichneten Stellen 
abzugeben.

3.  Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine 
Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stel-
lungnahmen und Einwendungen verzichten 
(§ 10 Abs. 2 Nr. 2 LuftVG). 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er 
ortsüblich bekannt gemacht. Ferner werden 
diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen 
erhoben, Äußerungen vorgebracht oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem 
Termin gesondert benachrichtigt. Bei gleich-
förmigen Einwendungen gilt diese Regelung 
für den Vertreter (§ 17 VwVfG). Sind mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, 
so können sie durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Vertretung durch 
einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten 
der Planfeststellungsbehörde zu geben ist. Bei 
Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, 

Erhebung von Einwendungen oder Abgabe 
von Stellungnahmen, Teilnahme am Er-
örterungstermin oder Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie 
nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem geson-
derten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnah-
men wird nach Abschluss des Anhörungsver-
fahrens durch die Planfeststellungsbehörde 
(Landesdirektion Sachsen) entschieden. 
Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die Einwender 
und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt 
die Veränderungssperre nach § 8a Abs. 1 
LuftVG in Kraft, d. h. auf den vom Plan 
betroffenen Flächen dürfen wesentlich 
wertsteigernde oder die geplanten Bau-
maßnahmen erheblich erschwerende Ver-
änderungen nicht vorgenommen werden. 
Veränderungen, die in rechtlich zulässiger 
Weise vorher begonnen worden sind, Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
davon nicht berührt. Darüber hinaus steht 
ab diesem Zeitpunkt dem Unternehmer 
(Vorhabenträgerin) ein Vorkaufsrecht an 
den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 8a 
Abs. 3 LuftVG).

8.  Da für das Vorhaben eine UVP durchgeführt 
wird, wird darauf hingewiesen,
a.  dass die für das Verfahren und die für 

die Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens zuständige Behörde die 
Landesdirektion Sachsen ist,

b.  dass über die Zulässigkeit des Vorha-
bens durch Planfeststellungsbeschluss 
entschieden werden wird,

c.  dass mit den ausgelegten Planunterlagen 
ein UVP-Bericht nach § 16 UVPG vorge-
legt wurde,

d.  dass der Behörde keine weiteren ent-
scheidungserheblichen Berichte und 
Empfehlungen vorliegen,

e.  dass die Anhörung zu den ausgelegten 
Planunterlagen auch die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens gemäß § 18 
UVPG ist,

f.  dass weitere relevante Informationen zu 
dem Planfeststellungsverfahren bei der 
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle 
Leipzig, erhältlich sind und bei ihr Äuße-
rungen und Fragen bis zum 15. Februar 
2021 eingereicht werden können. Anträge 
auf Zugang zu Umweltinformationen 
sind auch nach diesem Zeitpunkt zulässig.

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 
der Datenschutz-Grundverordnung 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äuße-
rungen oder der Erhebung von Einwendungen 
stellen Sie der Landesdirektion Sachsen Perso-
nen bezogene Daten zur Verfügung. Die Lan-
desdirektion Sachsen erhebt solche Daten auch 
bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und im 
Handelsregister. Diese Daten werden von der 
Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen 
zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden 
der Vorhabenträgerin übermittelt. Die entspre-
chenden datenschutzrechtlichen Informationen 
nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 
Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), insbesondere welche Rechte Ihnen 
diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter dem 
folgenden Link: https://www.lds.sachsen.de/
datenschutz (–> Unterlagen –> Planfeststel-
lungsverfahren Infrastruktur). Der behördliche 
Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion 
Sachsen ist wie folgt erreichbar: Datenschutzbe-
auftragter der Landesdirektion Sachsen, 09105 
Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; 
Telefon 0371/53 20. ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens 
Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld“ – 15. Planänderung
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Aufgrund des Beschlusses der Ratsversamm-
lung der Stadt Leipzig vom 07.10.2020 (Be-
schluss VI-DS-06063-DS-01-NF-03) beschließt 
die Ratsversammlung der Stadt Leipzig folgen-
de Satzung über die Wahlordnung für die Mit-
glieder des Migrantenbeirates der Stadt Leipzig 
(nachfolgend: Migrantenbeiratswahlen):
Präambel
Die Wahlordnung ermöglicht es allen auslän-
dischen und eingebürgerten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern (inklusive EU-Bürgerinnen und 
-Bürger) sowie allen Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedlern, sich für die Wahl als Kandida-
tinnen und Kandidaten für die Vorschlagsliste 
als Mitglieder der 1. Säule des Migrantenbeirats 
der Stadt Leipzig aufstellen zu lassen.
Durch die Aufstellung zur Wahl nach dieser 
Wahlordnung ist eine Bewerbung in der 2. Säule
des Migrantenbeirates der Stadt Leipzig nicht 
möglich.
Inhalt
§ 1 Bekanntmachung der Durchführung der 
Wahl
§ 2 Wahlberechtigte
§ 3 Wählbarkeit
§ 4 Wählerverzeichnis
§ 5 Benachrichtigung der Wahlberechtigten
§ 6 Bewerbung
§ 7 Zulassung der Kandidaten/Kandidatinnen
§ 8 Wahlausschuss
§ 9 Wahlzeitraum
§10 Wahlbekanntmachung
§11 Online-Wahl
§12 Wahlergebnis
§13 Inkrafttreten

§ 1 
Bekanntmachung  

der Durchführung der Wahl
1. Die Stadt Leipzig macht die Durchführung 

der Migrantenbeiratswahlen spätestens 8 
Wochen vor dem Wahltag öffentlich bekannt.

2. Die Wahl wird als reine Online-Wahl durch-
geführt. Hierfür sind die Vorgaben des § 11 
maßgeblich.

3. Der  Wahltag wird von dem/der 
Oberbürgermeister/-in bestimmt.

4. Die öffentliche Bekanntmachung der 
Durchführung der Migrantenbeiratswahlen 
enthält:
1. den Wahlzeitraum,
2. die Zahl der zu wählenden Mitglieder,
3. die Aufforderung zur Abgabe von 

Bewerbungen der Einzelkandidaten/-
kandidatinnen,

4. die Angabe, wo, ab wann und bis zu 
welchem Zeitpunkt die Bewerbungen 
eingereicht werden können,

5. den Hinweis auf die Bestimmungen über 
Inhalt und Form der Bewerbungen sowie 
die den Bewerbungen beizufügende 
Unterlagen,

6. wer wahlberechtigt ist,
7. wie und bis wann die Wahlberechtigten 

informiert werden,
8. wann und wo gegebenenfalls Einspruch 

gegen das Wählerverzeichnis eingelegt 
werden kann,

9. die Information, dass insgesamt zehn Sit-
ze im Migrantenbeirat mittels Onlinewahl 
zu vergeben sind, wobei jeweils ein Sitz 
für jede der acht Regionen vorgesehen ist:
- West- und Zentralasien;
- Südostasien und sonstiges Asien;
- Subsaharisches Afrika;
- Nordafrika;

- Süd- und Mittelamerika;
- Nordamerika, Australien, Ozeanien;
- Nord-, West- und Mitteleuropa
- Süd- und Osteuropa

 (Länder-Zuordnung gemäß Anlage 1.1)
Die weiteren 2 Sitze werden mit den Kandida-
ten/die Kandidatin mit den
nächsthöheren Stimmenzahlen besetzt.
5. Die Information über die öffentliche Bekannt-

machung der Durchführung der Migranten-
beiratswahlen wird durch die Stadt Leipzig in 
mindestens fünf Sprachen sowie barrierefrei 
auf unterschiedlichen digitalen und analogen 
Informationskanälen verbreitet.

§ 2 
Wahlberechtigte

1. Wahlberechtigt sind nur Ausländerinnen 
und Ausländer (inklusive EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger), welche am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindes-
tens 3 Monaten in Leipzig ihren ständigen 
Wohnsitz haben und über einen gültigen 
Aufenthaltstitel oder eine Duldung verfügen.

2. Wahlberechtigt sind auf Antrag darüber 
hinaus eingebürgerte Personen sowie Spät-
aussiedlerinnen und Spätaussiedler im Sinne 
des § 4 Bundesvertriebenengesetz, welche am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und seit mindestens 3 Monaten in Leipzig 
ihren ständigen Wohnsitz haben. 

3. Die Frist zur Antragstellung nach Absatz 2 en-
det am 21. Tag vor der Wahl. Der Antrag muss 
mindestens den Familiennamen, Vornamen, das 
Geburtsdatum und die Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Bewerbers/der Bewerberin sowie 
die Wahlberechtigung belegende Unterlagen 
in Kopie enthalten. Die Antragsunterlagen 
sind vollständig und fristgerecht bei der Stadt 
Leipzig einzureichen. Die Stadt Leipzig wird 
über den Fristbeginn frühzeitig informieren.

§ 3 
Wählbarkeit

1. Wählbar sind alle Personen, welche nach § 2 
Abs. 1 wahlberechtigt sind.

2. Die Wählbarkeit einer/s Kandidatin/Kandi-
daten wird jeweils für eine der in § 1 Abs. 4 
Nr. 9 genannten Herkunftsregionen, aus der 
die Kandidatin/der Kandidat stammt, be-
schränkt. Die Wählbarkeit einer Kandidatin/
eines Kandidaten für mehrere Herkunftsre-
gionen ist nicht möglich.

§ 4 
Wählerverzeichnis

Die Stadt Leipzig legt zum 42. Tag vor dem 
Wahltag ein Verzeichnis der am Wahltag gemäß 
§ 2 Wahlberechtigten nach Namen, Geburtsda-
tum und Anschrift
(Hauptwohnsitz) an.

§ 5 
Benachrichtigung der Wahlberechtigten

1. Spätestens am 7. Tag vor Beginn des Wahl-
zeitraums benachrichtigt die Stadt Leipzig 
alle Wahlberechtigten, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind.

2. Die Benachrichtigung soll enthalten
1. den Familiennamen, den Vornamen und 

die Wohnung des/der Wahlberechtigten,
2. den Pfad zur Internetseite für die Online-

Wahl,
3. die Zugangskennung für den Zugang zur 

Online-Wahl,
4. die Angabe des Wahlzeitraumes,
5. die Nummer, unter der der/die Wahl-

berechtigte in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist und

6. die Standorte der öffentlich zugängli-
chen Wahl-PC´s für Wahlberechtigte 
ohne eigenen Zugang zur Online-Wahl 
(„Online-Wahllokale“).

3. Die Benachrichtigung erfolgt auf dem Post-
weg in einem verschlossenen Umschlag.

4. Wer bis zum 7. Tag vor dem Wahltag keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, kann sich bis 
zum 2. Tag vor dem Wahltag bei der bekannt 
gemachten Stelle in der Verwaltung melden 
und eine Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses beantragen.

§ 6 
Bewerbung

1. Für die Wahl zum Migrantenbeirat sind nur 
Einzelkandidaten/-kandidatinnen zugelas-
sen, die im Sinne des § 3 wählbar sind.

2. Die Einzelkandidaten/-kandidatinnen kön-
nen ihre Bewerbung bis spätestens zum 17. 
Tag vor dem Wahltag persönlich mit einem 
Identitätsnachweis beim Wahlausschuss ab-
geben. Der Ort und die Zeiten für die Abgabe 
der Bewerbungen werden zusammen mit der 
Bekanntmachung für die Durchführung der 
Wahl öffentlich gemacht.

3. Die Bewerbungsunterlagen können hand-
schriftlich unterzeichnet und mit Kopie eines 
Identitätsnachweises auch per Post an den 
Wahlausschuss übersandt werden. Wird die 
Bewerbung fristwahrend vorab per E-Mail 
übersandt, müssen die Bewerbungsunterla-
gen im Original bis spätestens zur Sitzung des 
Wahlausschusses gemäß § 7 Abs. 1 vorliegen.

4. Die Bewerbung muss mindestens den Fa-
miliennamen, Vornamen, Beruf/Stand, das 
Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Bewerbers/der Bewerberin, die 
Herkunftsregion entsprechend § 1 Abs. 4 Nr. 
9, eine Versicherung an Eides statt, dass der 
Bewerber/die Bewerberin im Herkunftsstaat 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist 
sowie die Erklärung, dass die Bewerbung 
unwiderruflich ist, enthalten.

§ 7 
Zulassung der Kandidaten/ 

Kandidatinnen
1. Spätestens eine Woche nach Beendigung der 

Frist zur Einreichung von Bewerbungen tritt 
der Wahlausschuss i. S. d. § 8 in öffentlicher 
Sitzung zusammen. Der Termin wird öffent-
lich bekannt gegeben. Zu der Sitzung werden 
alle Bewerber/-innen persönlich eingeladen. 
Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu 
fertigen; der Niederschrift sind die einge-
reichten Bewerbungen beizufügen.

2. Der/Die Vorsitzende/-r des Wahlausschus-
ses legt nach Ablauf der Frist dem Wahlaus-
schuss alle eingereichten Bewerbungen vor. 
Der Wahlausschuss prüft die eingereichten 
Bewerbungen, beschließt über die Zulassung 
oder Zurückweisung der Bewerber/-innen 
und stellt ihre Reihenfolge im Losverfahren 
fest.

3. Eine Bewerbung wird als unzulässig zurück-
gewiesen, wenn sie verspätet eingereicht 
wird, die Person nach der Wahlordnung 
nicht wählbar oder/und die Identität nicht 
eindeutig feststellbar ist.

4. Wenn keine zulassungsfähigen Bewerbun-
gen für eine Region im Sinne des §1 Abs. 4 
Nr. 9 vorliegen, kann für diese Region keine 
Vertreter/-in gewählt werden.

5. Der Wahlausschuss informiert die Bewerber/-
innen schriftlich über ihre Zulassung bzw. 

Zurückweisung sowie über die Reihenfolge 
der Bewerber/-innen.

6. Die zugelassenen Kandidaten/Kandida-
tinnen sind spätestens 2 Wochen nach der 
öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 
öffentlich bekannt zu machen, spätestens im 
nächsten Amtsblatt. Die Bekanntmachung 
muss für jede/-n Kandidaten/Kandidatin 
den Familiennamen, Vornamen, Beruf/
Stand, das Geburtsjahr, den Stadtbezirk, in 
dem er/sie wohnhaft ist, und die Herkunfts-
region, enthalten.

§ 8 
Wahlausschuss

1. Zur Besetzung des Migrantenbeirates wird 
ein Wahlausschuss gegründet, welcher für 
die Wahl der Kandidatinnen/Kandidaten 
eine Vorschlagliste erstellt. Der Wahl-
ausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. 
Die Mitglieder werden von dem/der 
Oberbürgermeister/-in der Stadt Leipzig 
aus den Bediensteten der Stadtverwaltung 
ernannt. Der/Die Oberbürgermeister/-in 
ernennt aus den fünf Mitgliedern eine/-n 
Vorsitzende/-n. Der/die Vorsitzende er-
nennt den Schriftführer/die Schriftführerin. 
Er/sie kann erforderliche Hilfskräfte bestel-
len.

2. Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/
der Vorsitzenden Ausschlag.

3. Die Mitglieder des Wahlausschusses dürfen 
sich nicht als Kandidaten/Kandidatinnen für 
die Migrantenbeiratswahl bewerben.

4. Dem Wahlausschuss obliegt die Leitung 
der Wahl, die Zulassung der Bewerber/
Bewerberinnen sowie die Feststellung des 
Ergebnisses.

§ 9 
Wahlzeitraum

Die Wahlzeit beginnt an einem Montag, 8.00 Uhr 
und endet am darauffolgenden Montag, 8.00 
Uhr. Als Wahltag wird der Sonntag bestimmt.

§ 10 
Wahlbekanntmachung

Die Stadt Leipzig hat spätestens 2 Wochen 
vor dem Wahltag Beginn und Ende des Wahl-
zeitraumes und den Zugang zur Online-Wahl 
und die Orte der Online-Wahllokale öffentlich 
bekannt zu machen.

§ 11 
Online-Wahl

1. Die Wahl wird als Online-Wahl durchge-
führt. Den allgemeinen Wahlgrundsätzen 
ist dabei im Rahmen der technischen Mög-
lichkeiten Rechnung zu tragen.

2. Der Pfad zu der Internetseite und ein QR-
Code, auf welcher die Wahlberechtigten 
ihre Stimme abgeben können, wird mit der 
Wahlbenachrichtigung verschickt. Weiterhin 
wird für jede Person eine eindeutige Zu-
gangskennung generiert, welche ebenfalls 
mit der Wahlbenachrichtigung versandt 
wird. Um sich für die Online-Wahl auf der 
Internetseite einzuloggen, benötigt der/die 
Wähler/-in eine persönliche Zugangsken-
nung. Der Login mit der Zugangskennung 
ist technisch nur einmal möglich, um eine 
mehrfache Stimmabgabe zu verhindern.

3. Die Wähler/-innen können bei der Online-
Wahl bis zu drei Stimmen abgeben. Die 
Häufung mehrerer Stimmen auf eine/-n 
Kandidatin/Kandidaten einer Region gemäß  
§ 1 Abs. 4 Nr. 9 ist nicht möglich. Werden 

mehr als eine Stimme auf eine/-n Kandi-
datin/Kandidaten, mehr als drei Stimmen 
oder weniger als drei Stimmen vergeben, 
erhält der Wähler/die Wählerin einen ent-
sprechenden Hinweis. Die Möglichkeit einer 
Korrektur vor dem endgültigen Absenden 
wird gegeben. Die Abgabe eines ungültigen 
Stimmzettels ist möglich.

4. Die Angaben auf dem Online-Stimmzettel 
umfassen den Familiennamen, den/die 
Vornamen, das Geburtsjahr, den Stadtbezirk, 
in dem er/sie wohnhaft ist, und den Beruf/
Stand des/der Kandidaten/Kandidatin. Die 
Reihenfolge wird gemäß § 7 Abs. 2 bestimmt.

5. Nach Beendigung der Wahl werden die 
Daten ausgewertet und elektronisch archi-
viert. Durch technische und organisatorische 
Maßnahmen wird das Wahlgeheimnis 
sichergestellt.

§ 12 
Wahlergebnis

1. Die Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses erfolgt in öffentlicher Sitzung des 
Wahlausschusses an dem auf den Wahltag 
folgenden Tag. Der Termin wird öffentlich 
bekannt gegeben.

2. Der Wahlausschuss stellt als Wahlergebnis 
fest
1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wähler/-innen,
3. die Zahl der ungültigen Stimmzettel,
4. die Zahl der insgesamt abgegebenen gül-

tigen Stimmen,
5. die Zahl der für die einzelnen Kandida-

ten/Kandidatinnen abgegeben gültigen 
Stimmen.

3. Der Wahlausschuss stellt weiter fest, welche 
Bewerberinnen/Bewerber als Kandidatin-
nen/Kandidaten für die Vorschlagsliste im 
Migrantenbeirat ermittelt wurden. Gewählt 
auf die Vorschlagsliste ist je Herkunftsregi-
on die/der Bewerberin/Bewerber mit den 
meisten Stimmen, mindestens jedoch einer 
Stimme. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los. Stand für eine Region keine 
Bewerber/-in zur Wahl, bleibt der Platz auf 
der Vorschlagsliste unbesetzt. Neben den 
nach Satz 2 festgestellten Personen werden 
zwei weitere Personen in die Vorschlags-
liste aufgenommen, die die nächsthöchsten 
Stimmen erreicht haben. Bei Stimmgleichheit 
entscheidet das Los.

4. Alle nicht gewählten Bewerber/-innen, auf 
die Stimmen entfielen, sind Nachrücker/-
innen für die Vorschlagsliste in der Rei-
henfolge der von ihnen erzielten Stimmen 
je Herkunftsregion. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

5. Das festgestellte Wahlergebnis wird durch 
den/die Vorsitzende/-n des Wahlausschus-
ses mündlich bekannt gegeben und öffentlich 
bekannt gemacht.

6. Über die Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses ist eine Niederschrift an-
zufertigen. Diese ist von allen anwesenden 
Mitgliedern des Wahlausschusses zu unter-
zeichnen.

§ 13 Inkrafttreten
Die Wahlordnung tritt am Tag nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung im Leipziger 
Amtsblatt in Kraft. ■

Leipzig, 08.10.2020
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 07.10.2020 
in öffentlicher Sitzung die Satzung über die Auf-
hebung der Sanierungssatzung „Alte Ortslage 
Stötteritz“ beschlossen. In § 2 der Aufhebungs-
satzung wird festgelegt, dass diese gem. § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich wird. 

Die Satzung hat folgenden Inhalt: 
Satzung  

über die Aufhebung der Sanierungssatzung  
„Alte Ortslage Stötteritz“

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner 
Sitzung am 07.10.2020 auf der Grundlage des 
§ 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und auf 
der Grundlage des § 142 des Baugesetzbuches, 
jeweils in der am Tag der Beschlussfassung 
geltenden Fassung, nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Alte Ortslage Stötteritz“ 
vom 14.09.1994, ortsüblich bekanntgemacht am 
01.04.1995, erneut beschlossen am 19.06.2013 
und ortsüblich bekanntgemacht am 29.06.2013, 
werden für den Bereich aufgehoben, der in dem 
als Anlage beiliegenden Lageplan schwarz um-
randet ist. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung. Bei Zweifeln an der Einbeziehung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen ist die 
Innenkante der im Lageplan eingezeichneten 
Begrenzungslinie des Lageplans maßgeblich.

§ 2
Diese Aufhebungssatzung wird gemäß § 162 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Der Lageplan mit der Umgrenzung des Auf-
hebungsgebietes wird in Form der Ersatzbe-
kanntmachung bekannt gemacht. Der hier 
im Amtsblatt für die Aufhebungssatzung des 
Sanierungsgebietes „Alte Ortslage Stötteritz“ 

beigefügte Lageplan entspricht inhaltlich dem 
Original-Lageplan. Maßgeblich ist jedoch der 
ersatzbekanntgemachte Original-Lageplan. 
Der Lageplan wird von der Stadt Leipzig, 
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung, 
Prager Straße 118-136 (Haus C), 04317 Leipzig; 
Zimmer C 5.003 zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann montags bis freitags von 9.00 bis 
12.00, dienstags 13.00 bis 18.00 Uhr und don-
nerstags 13.00 bis 16.00 Uhr im Zeitraum vom 
19.10.2020 bis 06.11.2020 niedergelegt. 

Hinweise:
I.
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

II.
Für die vorstehende Satzung besteht keine 
Genehmigungspflicht aus dem Baugesetzbuch 
in der zur Zeit geltenden Fassung.

III.
Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Folgendes:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.

IV.
Über die Einsichtnahmemöglichkeiten in die 
Satzung und den Lageplan nach der Einsicht-
nahmefrist des § 8 Abs. 1 Nr. 2 KomBekVO, § 2 
Abs. 1 Nr. 2 BekS wird im Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung, Prager Straße 118-136 
(Haus C), 04317 Leipzig im Zimmer C 6.033 
informiert. ■
Leipzig, 08.10.2020

gez. Jung
Oberbürgermeister

Satzung über die Wahlordnung für die Mitglieder  
des Migrantenbeirates der Stadt Leipzig

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die Aufhebung der  
Sanierungssatzung „Alte Ortslage Stötteritz“ nach § 162 BauGB
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Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten 

Vergabeverfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der 
Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen 
Anforderungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen 
zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden 
Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n 
Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Aktuelle Ausschreibungen
Nationale Vergabeverfahren 

(nach VOB/A) 

Aufforstung
Vergabenummer: L-67.3-2020-00522
Bezeichnung des Auftrags: Erschließung Indus-
triegebiet Seehausen II, Ehem. Klinkerwerk Lie-
bertwolkwitz, Aufforstung �

Heizungs- und 
Sanitärinstallation

Vergabenummer: L-65.3-2020-00507
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 16.1: Heizungs- und 
Sanitärinstallation �

Fördertechnik
Vergabenummer: L-65.3-2020-00521
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 20: Fördertechnik �

Starkstromanlage
Vergabenummer: L-65.3-2020-00530
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte 
Ferdinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 18: Starkstro-
manlage �

Schwachstromanlage
Vergabenummer: L-65.3-2020-00531
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 19: Schwachstro-
manlage �

Außenanlage und 
Fahrradstellplätze

Vergabenummer: L-65.3-2020-00515
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Willi-
Brendel-Straße 15, 04279 Leipzig, Los 316: Außen-
anlage und Fahrradstellplätze �

Elektroarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00512

Bezeichnung des Auftrags: Asylheim Torgauer 
Straße 290, 04347 Leipzig, Wachschutzgebäude, 
Los 16: Elektroarbeiten �

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Rohbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00524
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Modernisierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer 
Weg 2, 04205 Leipzig, Los 304: Rohbauarbeiten �

Dachabbruch/Dachabdichtung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00526
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Modernisierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer 
Weg 2, 04205 Leipzig, Los 303/306: Dachabbruch/
Dachabdichtung �

Rohbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00525
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, GYM, Los 013D: Roh-
bauarbeiten �

Lüftung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00520
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 073B: Lüftung �

Heizung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00519
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 072B: Heizung �

Innenputzarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00527
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulstra-
ße 6, 04316 Leipzig, Los 10.2: Innenputzarbeiten �

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Grünpfl egeleistungen
Vergabe-Nr.: L-EB01-2020-00341 
Art und Umfang der Leistung: Grünpflegelei-
stungen für die Stadt Leipzig mit einem jährlichen 
geschätzten Auftragsvolumen von ca. 394.400 
EUR � 

Bereitstellung / Anschluss 
von Elektroenergie

Vergabe-Nr.: L-10.62-2020-00491 
Art und Umfang der Leistung: Bauseitige Bereit-
stellung von Elektroenergie und/oder Anschluss 

an vorhandene städtische Anlagen bei vier jähr-
lich veranstalteten Spezialmärkten im Bereich 
der Leipziger Innenstadt in Verbindung mit An-
schlüssen auf der Verlegungsfl äche des im jewei-
ligen Zeitraum stattfi ndenden Wochenmarkts mit 
einem geschätzten jährlichen Wertumfang von 
67.000 € brutto �

Verkehrslagesystem
Vergabe-Nr.: L-10.2-2020-00414 
Art und Umfang der Leistung: Erstellung, Liefe-
rung, Installation und Pfl ege eines Verkehrslage-
systems im Verkehrs- und Tiefbauamt �

Sonnenschutz
Vergabenummer: L-65.3-2020-00529
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulst-
raße 6, 04316 Leipzig, Los 13.2: Sonnenschutz �

Estricharbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00508
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulst-
raße 6, 04316 Leipzig, 2. BA,Los 11.2: Estrichar-
beiten �

Trockenbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00510
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulstra-
ße 6, 04316 Leipzig,2. BA,  Los 12.2: Trockenbau �

Trennwandanlage
Vergabenummer: L-65.3-2020-00523
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulst-
raße 6, 04316 Leipzig, Los 19: Mobile Trennwand-
anlage �

■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-

fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
17.10.2020
•	Apotheke	Reudnitz,	04317	Leipzig,	Dresdner	Straße	53
•	Apotheke	Mockauer	Post,	04357	Leipzig,	Mockauer	Str.	121	
•	Apotheke	Marienbrunn,	04277	Leipzig,	Zwickauer	Straße	99	a
•	Ahorn-Apotheke,	04207	Leipzig	Zschochersche	Allee	68
18.10.2020
•	 Liebig-Apotheke,	04107	Leipzig,	Windmühlenstraße	41
•	 Luther-Apotheke,	04129	Leipzig,	Wittenberger	Straße	38
•	Körner-Apotheke,	04229	Leipzig,	Dieskaustraße	51
•	 Engelsdorfer	Apotheke,	04319	Leipzig,	Werkstättenstraße	6
24.10.2020
•	 Bach-Apotheke,	04275	Leipzig,	Karl-Liebknecht-Straße	141
•	Anemonen-Apotheke,	04316	Leipzig,	Engelsdorfer	Straße	21
•	 Sanct-Georg-Apotheke,	04158	Leipzig,	Delitzscher	Landstraße	62
•	Zebra-Apotheke,	04205	Leipzig	Kiewer,	Straße	30
25.10.2020
•	 Europa	Apotheke	Volkmarsdorf,	04315	Leipzig,	Dornberger	Str.	10
•	 Taurus-Apotheke,	04107	Leipzig,	Hohe	Straße	30
•	Humanitas-Apotheke,	04157	Leipzig,	Coppistraße	42
•	Galenus-Apotheke,	04229	Leipzig,	Zschochersche	Straße	16
•	Apotheke	im	Sachsenpark,	04356	Leipzig,	An	der	Passage	1
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Al-
ternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 0163 
9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr Frauen-
meeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative II“; Kon-
takt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; Mittwoch: 
19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring Café, Roßplatz 
8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, leipzig@na-ost.de; 
Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting Karl-Heine-Str. 54, 
04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Freitag: 18:15 – 
19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im 
Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 18:15 – 19:45 Uhr Mö-
ckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtberatung „IMPULS“, leipzig@
na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr Lindenauer Markt 13, 04177 
Leipzig im Nachbarschaftszentrum (Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.:  ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring 
(Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

n Bekanntmachung der Stadtreinigung
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HILFE IM TRAUERFALL

PESCHEL NATURSTEIN
Inh. Florian Peschel - Steinmetz- und Bildhauermeister

Hauptstraße 46 • 04420 Quesitz
Termine: Tel. 01 74 / 3 23 59 02 • 03 42 05 / 5 87 91

Grabmale • Treppenanlagen • Bodenbeläge
Fensterbänke • Arbeitsplatten aus Naturstein

Sanierung • Bildhauerarbeiten und vieles mehr
NL 04435 Dölzig NL 04179 Leipzig NL 04420 Markranstädt
Frankenheimer Str. 33 Georg-Schwarz-Str. 89 Lützner Str. 63
Tel. 03 42 05 / 41 81 75 Tel. 03 41 / 4 42 49 51 Tel. 03 42 05 / 8 77 10
Mi.+Fr. 10–18 Uhr Di. 12–18 Uhr Mo.+Do. 10–18 Uhr

E-Mail: Peschel-Naturstein@t-online.de

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwa-
gen im guten Zustand preis-
günstig abzugeben. Termin 
unter 0152 - 33 96 35 13.

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten,	 CDs,	 DVDs,	 alte	 Fotos,	 Grafiken	
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Reise Sächsische Schweiz

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 19.10. Schönefeld-Abtnaundorf, Schönefeld-Ost, 
 Sellerhausen-Stünz
11.45-12.30 Uhr Kohlweg/Ploßstraße
13.15-14.00 Uhr Volksgartenstr. (Parkpl. Nähe Jugendherberge)
14.15-15.00 Uhr Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
15.15-16.00 Uhr Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
16.15-17.00 Uhr Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße

Dienstag, 20.10. Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf- 
 Knautnaundorf, Rehbach
11.45-12.30 Uhr Ritter-Pflugk-Straße/Knuthstraße
13.15-14.00 Uhr Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
14.15-15.00 Uhr Rundkapellenweg/Eythraer Weg
15.15-16.00 Uhr Rehbacher Anger (Feuerwehr)
16.15-17.00 Uhr Hubmaierweg/Knautnaundorfer Straße

Mittwoch, 21.10. Knautkleeberg-Knauthain, Großzschocher
11.45-12.30 Uhr Nimrodstraße/Fasanenpfad
13.15-14.00 Uhr Göhrenzer Straße/Seumestraße
14.15-15.00 Uhr Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13)/Brückenstraße
15.15-16.00 Uhr Brauereistraße/Buttergasse
16.15-17.00 Uhr Kloßstraße/Barbussestraße

Donnerstag, 22.10. Kleinzschocher, Grünau-Siedlung, 
 Lausen-Grünau
11.45-12.30 Uhr Eythraer Straße/Kötzschauer Straße
13.15-14.00 Uhr Schönauer Str./gegenüber Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
14.15-15.00 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
15.15-16.00 Uhr Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
16.15-17.00 Uhr Lausener Dorfplatz

Montag, 26.10. Grünau-Mitte, Lausen-Grünau, Grünau-Ost
08.45-09.30 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
09.45-10.30 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
10.45-11.30 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
12.15-13.00 Uhr Straße am See/Zingster Straße
13.15-14.00 Uhr Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)

Dienstag, 27.10. Grünau-Nord, Schönau, Grünau-Mitte
08.45-09.30 Uhr Uranusstraße (Nähe Nr. 2-14, Parkplatz)
09.45-10.30 Uhr Schönauer Ring/Am Schwalbennest (Nähe Nr. 33)
10.45-11.30 Uhr Schönauer Straße/Garskestraße (Feuerwehr)
12.15-13.00 Uhr Asternweg/Nelkenweg
13.15-14.00 Uhr Dahlienstraße (Nähe Nr. 30)

Mittwoch, 28.10. Miltitz, Burghausen-Rückmarsdf., Lindenau
08.45-09.30 Uhr Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
09.45-10.30 Uhr Sandberg/Weinberg
10.45-11.30 Uhr Südstraße/Waldmeisterweg
12.15-13.00 Uhr Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
13.15-14.00 Uhr verl. Jordanstr. (Streetball-Feld-Henriettenpark)

Donnerstag, 29.10. Böhlitz-Ehrenberg, Leutzsch, Altlindenau
08.45-09.30 Uhr Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße
09.45-10.30 Uhr Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
10.45-11.30 Uhr Pfingstweide/Heimteichstraße
12.15-13.00 Uhr Sattelhofstraße/Wohlgemuthstraße
13.15-14.00 Uhr Rietschelstraße/Hempelstraße

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.
de oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail: fach 
beratung@srleipzig.de

Wertstoffhof in der Döllingstraße  
wieder geöffnet

Der Wertstoffhof in der Döllingstraße 29 a, der wegen einer Baustel-
le in den vergangenen Wochen geschlossen war, öffnet ab sofort wie-
der zu folgenden Zeiten: Mo. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Di. 
10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Mi. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-
18.00 Uhr, Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr, Fr. 10.00-13.15 Uhr 
und 14.00-18.00 Uhr, Samstag (nur in den geraden Kalenderwochen) 
08.30-14.00 Uhr. Eine Übersicht aller Leipziger Wertstoffhöfe und 
ihrer Öffnungszeiten ist zu finden unter www.stadtreinigung-
leipzig.de/Wertstoffhöfe.

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-
18.00 Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-
14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden. ■

LEIPZIGER Amtsblatt
Anzeigen ( 0341 / 21 81 - 27 25

Sie haben das Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425



Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten 

Vergabeverfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der 
Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen 
Anforderungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen 
zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden 
Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n 
Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Aktuelle Ausschreibungen
Nationale Vergabeverfahren 

(nach VOB/A) 

Aufforstung
Vergabenummer: L-67.3-2020-00522
Bezeichnung des Auftrags: Erschließung Indus-
triegebiet Seehausen II, Ehem. Klinkerwerk Lie-
bertwolkwitz, Aufforstung �

Heizungs- und 
Sanitärinstallation

Vergabenummer: L-65.3-2020-00507
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 16.1: Heizungs- und 
Sanitärinstallation �

Fördertechnik
Vergabenummer: L-65.3-2020-00521
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 20: Fördertechnik �

Starkstromanlage
Vergabenummer: L-65.3-2020-00530
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte 
Ferdinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 18: Starkstro-
manlage �

Schwachstromanlage
Vergabenummer: L-65.3-2020-00531
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte Fer-
dinand-Rhode-Str. 17/17a, Los 19: Schwachstro-
manlage �

Außenanlage und 
Fahrradstellplätze

Vergabenummer: L-65.3-2020-00515
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Willi-
Brendel-Straße 15, 04279 Leipzig, Los 316: Außen-
anlage und Fahrradstellplätze �

Elektroarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00512

Bezeichnung des Auftrags: Asylheim Torgauer 
Straße 290, 04347 Leipzig, Wachschutzgebäude, 
Los 16: Elektroarbeiten �

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Rohbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00524
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Modernisierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer 
Weg 2, 04205 Leipzig, Los 304: Rohbauarbeiten �

Dachabbruch/Dachabdichtung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00526
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Modernisierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer 
Weg 2, 04205 Leipzig, Los 303/306: Dachabbruch/
Dachabdichtung �

Rohbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00525
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, GYM, Los 013D: Roh-
bauarbeiten �

Lüftung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00520
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 073B: Lüftung �

Heizung
Vergabenummer: L-65.3-2020-00519
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 072B: Heizung �

Innenputzarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00527
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulstra-
ße 6, 04316 Leipzig, Los 10.2: Innenputzarbeiten �

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Grünpfl egeleistungen
Vergabe-Nr.: L-EB01-2020-00341 
Art und Umfang der Leistung: Grünpflegelei-
stungen für die Stadt Leipzig mit einem jährlichen 
geschätzten Auftragsvolumen von ca. 394.400 
EUR � 

Bereitstellung / Anschluss 
von Elektroenergie

Vergabe-Nr.: L-10.62-2020-00491 
Art und Umfang der Leistung: Bauseitige Bereit-
stellung von Elektroenergie und/oder Anschluss 

an vorhandene städtische Anlagen bei vier jähr-
lich veranstalteten Spezialmärkten im Bereich 
der Leipziger Innenstadt in Verbindung mit An-
schlüssen auf der Verlegungsfl äche des im jewei-
ligen Zeitraum stattfi ndenden Wochenmarkts mit 
einem geschätzten jährlichen Wertumfang von 
67.000 € brutto �

Verkehrslagesystem
Vergabe-Nr.: L-10.2-2020-00414 
Art und Umfang der Leistung: Erstellung, Liefe-
rung, Installation und Pfl ege eines Verkehrslage-
systems im Verkehrs- und Tiefbauamt �

Sonnenschutz
Vergabenummer: L-65.3-2020-00529
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulst-
raße 6, 04316 Leipzig, Los 13.2: Sonnenschutz �

Estricharbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00508
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulst-
raße 6, 04316 Leipzig, 2. BA,Los 11.2: Estrichar-
beiten �

Trockenbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00510
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulstra-
ße 6, 04316 Leipzig,2. BA,  Los 12.2: Trockenbau �

Trennwandanlage
Vergabenummer: L-65.3-2020-00523
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Schulst-
raße 6, 04316 Leipzig, Los 19: Mobile Trennwand-
anlage �
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�Das neue Unternehmerblatt der 
�Leipziger Volkszeitung – jetzt erhältlich!
Wirtschaft ist überall. Wirtschaft geht jeden Menschen an. 
Wirtschaft wird von und für Menschen gemacht.

Die Wirtschaftszeitung der Leipziger Volkszeitung stellt
die Unternehmer und ihr unternehmerisches Handeln in den 
Mittelpunkt. Persönlichkeiten und spannende Erfolgsrezepte 
bestimmen die Inhalte. 

Ab jetzt im Handel erhältlich sowie in den LVZ-Geschäftsstellen.

�Erstklassiger Wirtschaftsjournalismus 
�wird bei uns zu einer neuen Form der 
�intelligenten Unterhaltung.
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